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Bundesregierung: Keine Änderungen bei der Verrechnung von Aktienver-

äußerungsverlusten geplant 

Seit 2009 unterliegen Aktienveräußerungsverluste innerhalb der Schedule "Ein-

künfte aus Kapitalvermögen" einer gesonderten Verlustverrechnungsbeschrän-

kung. Der BFH hält dies für verfassungswidrig. Folglich hat er das Bundesverfas-

sungsgericht mit Beschluss vom 17.11.2020 (VIII R 11/18) zur Klärung der Frage 

angerufen, ob § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i.d.F. des UntStRefG2008 vom 

14.08.2007 insoweit mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist, als Verluste aus der Ver-

äußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien ver-

rechnet werden dürfen (vgl. TAX WEEKLY # 21/2021). 

Im Rahmen einer sog. Kleinen Anfrage hatten daraufhin die Bundestagsabgeord-

neten Frank Schäffler, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar und weitere Abgeordne-

te sowie die Fraktion der FDP der Bundesregierung die Frage gestellt, ob sie 

(unabhängig oder in Folge eines möglichen Urteils des Bundesverfassungsge-

richts) Maßnahmen hinsichtlich der Besteuerung von Aktiengewinnen plane. 

Die Bundesregierung sieht jedoch keine Änderungen bei der Verlustrechnung 

veranlasst. Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass sie hier keine 

Maßnahmen plane. Insoweit bleibt nun die Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts abzuwarten. 

 

BMF: Veröffentlichung der aktualisierten E-Bilanz-Taxonomien 6.5 

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 09.07.2021 am 23.07.2021 ei-

ne überarbeitete Version der Taxonomien 6.4, die Taxonomie-Version 6.5 mit 

Stand vom 14.04.2021, zur Übermittlung der E-Bilanz veröffentlicht. Die in dieser 

Version enthaltenen Neuerungen sind sowohl im Bereich GCD als auch im Be-

reich GAAP im Wesentlichen nur struktureller Natur und beruhen in den meisten 

Fällen auf Anpassungen in der HGB Taxonomie. Dies gilt auch für die Erweite-

rungs- und Spezialtaxonomien.  

Die Version enthält zudem zwischen Wirtschaftsvertretern und Finanzverwaltung 

abgestimmte Taxonomie-Positionen aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher 

Sicht, die eine optimierte Abbildung für Sachverhalte mit einer stillen Beteiligung 

ermöglichen sollen. In diesem Zusammenhang greift die Version außerdem An-

passungen der Finanzverwaltung auf, die die steuerbilanzielle Abbildung und 

Bewertung von Anteilen an Personengesellschaften im Allgemeinen betreffen.  

Für fachliche Erläuterungen wird auf den Fachaufsatz „Die stille Gesellschaft in 

Handels- und Steuerbilanz“ (NWB-Ausgabe 45/2020 vom 06.11.2020) hingewie-

sen. 

Im Bereich GCD (Stammdaten) wurde die Ankündigung des Berichtsteils „steuer-

licher Betriebsvermögensvergleich“ nachträglich als Mussfeld gekennzeichnet 

und ist zu zwingend zu übermitteln. In der Taxonomie 6.4 war diese Mussfeld-

Auszeichnung versehentlich unterblieben.  

Aus steuerlicher Sicht von Bedeutung sind die in der Bilanz vorgenommenen An-

passungen im Bereich der „Rückstellungen für drohende Verluste aus schwe-
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benden Geschäften“ mit Unterpositionen. Dies erfolgte, um sicherzustellen, dass 

für steuerliche Zwecke nur Drohverlustrückstellungen im Zusammenhang mit 

Bewertungseinheiten übermittelt werden können. Die Position „übrige Rückstel-

lungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ wurde für steuerli-

che Zwecke gesperrt. Die Position „nicht zuordenbare Rückstellungen für dro-

hende Verluste aus schwebenden Geschäften“ wurde gelöscht. 

Auch in der GuV gab es eine aus steuerlicher Sicht interessante Änderung. Für 

die Unterpositionen der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV), an-

dere sonstige betriebliche Aufwendungen“ wurde eine eigene Position „sonstige 

betriebliche Aufwendungen (GKV), Veräußerungskosten bei Anteilen an Kapital-

gesellschaften“ (Mussfeld) und entsprechende Unterpositionen mit der Aufteilung 

nach in- und ausländischen Veräußerungen (keine Mussfelder) geschaffen. In 

den Unterpositionen gibt es noch eine Auffangposition, soweit die Kosten nicht 

zuordenbar sind (kein Mussfeld). 

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass auch Mussfelder gestrichen 

und weitere vor allem in der Bankentaxonomie hinzugefügt wurden. 

Die vorgenannten Änderungen betreffen grundsätzlich alle Taxonomiearten z.B. 

auch die Spezialtaxonomien.  

Die einzelnen Anpassungen können dem Änderungsnachweis im Rahmen der 

Taxonomie 6.5 entnommen werden.  

Grundsätzlich sind die aktualisierten Taxonomien für die Bilanzen der Wirt-

schaftsjahre zu verwenden, welche nach dem 31.12.2021 beginnen (Wirtschafts-

jahre 2022 oder 2022/2023). Sie können aber auch schon für das Wirtschaftsjahr 

2021 oder 2021/2022 verwendet werden. 

Die aktualisierten Taxonomien können bei www.esteuer.de unter den Schnittstel-

len zur E-Bilanz § 5b EStG abgerufen werden. Sie sollen voraussichtlich ab No-

vember 2021 für Testfälle und ab Mai 2022 für Echtfälle zur Verfügung stehen. 

 

BMF: Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe  

Zur Unterstützung der Bewältigung der Flutkatastrophe im Juli 2021 hat die Fi-

nanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 23.07.2021 zeitlich befristete Billigkeits-

regelungen für die Umsatzsteuer bekanntgegeben. 

Die Finanzverwaltung stellt klar, dass in den nachfolgenden Fällen die unentgelt-

lich erbrachten Hilfeleistungen nicht als sog. unentgeltliche Wertabgaben besteu-

ert werden sollen. 

 Überlassung von Wohnraum 

Befristet bis zum 31.12.2021 soll dies für die unentgeltliche Überlassung 

von Unterkünften gelten, für die eine umsatzsteuerpflichtige Verwendung 

vorgesehen war, z.B. Hotelzimmer, Ferienwohnungen, o.ä. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass die Überlassung an Personen erfolgt, die infolge 

der Flutkatastrophe obdachlos geworden sind oder an Helfer, welche in den 
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Krisengebieten tätig sind. Ferner soll es in diesen Fällen auch nicht zu einer 

Vorsteuerkorrektur nach § 15a UStG kommen. 

Der Bezug von Nebenleistungen (Strom, Wasser o.ä.) für derartige unent-

geltliche Beherbergungen soll ausnahmsweise – unter den weiteren Vo-

raussetzungen des § 15 UStG – zum Vorsteuerabzug berechtigen; die 

nachfolgende tatsächliche Abgabe soll wiederum nicht als unentgeltliche 

Wertabgabe besteuert werden. 

Vergleichbare Billigkeitsregelungen sind für Unternehmen der öffentlichen 

Hand sowie für in privater Rechtsform betriebene Unternehmen der öffentli-

chen Hand vorgesehen. 

 Verwendung von Gegenständen zur Suche und Rettung von Flutop-

fern, Beseitigung der Flutschäden 

Auch die unentgeltliche Verwendung von dem Unternehmen zugeordneten 

Gegenständen (Investitionsgütern), z.B. die unentgeltliche Überlassung von 

Baufahrzeugen, soll befristet bis zum 31.10.2021 nicht als unentgeltliche 

Wertabgabe besteuert werden. Dies gilt, sofern deren Verwendung zur Be-

wältigung der unwetterbedingten Schäden und Folgen der Flutkatastrophe 

dient. 

 Unentgeltliche Erbringung von sonstigen Leistungen  

Ferner werden unentgeltlich erbrachte sonstigen Leistungen, wie beispiels-

weise Personalgestellungen, Aufräumarbeiten mit eigenem Gerät und Per-

sonal im Billigkeitswege bis zum 31.10.2021 von der Besteuerung ausge-

nommen. Dies soll für die Fälle gelten, in denen die Leistungen unmittelbar 

für die Bewältigung der unwetterbedingten Schäden und Folgen der Flutka-

tastrophe dienen. 

 Sachspenden 

Auch die Besteuerung von Sachspenden als unentgeltliche Wertabgaben 

soll im Zeitraum vom 15.07.2021 bis 31.10.2021 entfallen, wenn es sich bei 

den gespendeten Gegenständen um Lebensmittel, Tierfutter, für den tägli-

chen Bedarf notwendige Güter oder zur unmittelbaren Bewältigung des 

Unwetterereignisses sachdienliche Wirtschaftsgüter (z.B. Pumpen, Werk-

zeug, Maschinen) handelt und die Gegenstände den unmittelbar von der 

Flutkatastrophe betroffenen Menschen zugutekommen. Steht die Verwen-

dung als derartige Sachspende bereits bei Bezug oder Herstellung der Wa-

ren fest, so soll der Unternehmer – unter den weiteren Voraussetzungen 

des § 15 UStG – zum Vorsteuerabzug berechtigt sein. 

Im Übrigen sieht die Finanzverwaltung vor, dass die Umsatzsteuer-

Sondervorauszahlung 2021 – nach entsprechender Antragstellung – für von der 

Flutkatastrophe betroffene Unternehmer ggf. bis auf Null herabgesetzt werden 

kann. Die gewährte Dauerfristverlängerung werde hierdurch nicht berührt. 
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BMF: Anhebung der maßgebenden Beträge für umzugsbedingte Unter-

richtskosten und sonstige Umzugsauslagen ab 01.04.2021 und 01.04.2022 

Mit BMF-Schreiben vom 21.07.2021 hat die Finanzverwaltung eine Anhebung der 

maßgebenden Höchstbeträge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und Pau-

schalen für sonstige Umzugsauslagen bei beruflich veranlassten Umzügen be-

kanntgemacht. Die neuen Beträge gelten bereits ab 01.04.2021. Gleichzeitig 

wurden die Beträge bekanntgemacht, die ab 01.04.2022 gelten werden. Hinter-

grund ist, dass die Besoldung der Bundesbeamten durch das Gesetz zur Anpas-

sung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 und zur Änderung 

weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 10.06.2021 ab 01.04.2021 um 1,2 % 

und ab 01.04.2022 um weitere 1,8 % angehoben wurde. Bei den Inlandsumzü-

gen waren die Beträge erst zum 01.06.2020 geändert und dabei zum Teil erheb-

lich abgesenkt worden. Für die Anwendung der neuen Beträge ist bei Inlandsum-

zügen der Tag vor dem Einladen des Umzugsguts maßgebend. Für Aus-

landsumzüge ist u.E. weiterhin auf den Tag der Beendigung des Umzugs abzu-

stellen. 
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Alle am 29.07.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX R 20/19 23.04.2021 Einkünfte aus (echten) Edelmetall-Pensionsgeschäften im Privatvermögen 

IX R 3/20 23.04.2021 
Auszahlung aus einem Aufbaukonto der betrieblichen Altersversorgung als ermäßigt 
zu besteuernde Vergütung für mehrjährige Tätigkeit - Trennung der betrieblichen 
Altersversorgung in Basiskonto und Aufbaukonto 

IX R 10/20 25.03.2021 
Privates Veräußerungsgeschäft - Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei Erteilung 
einer sanierungsrechtlichen Genehmigung 

III R 11/20 23.03.2021 Kindergeldbezug aufgrund inländischer Einkünfte 

VII R 24/19 23.03.2021 Zollwertrechtliche Behandlung von Kosten für Schadstoff- und Qualitätsprüfungen 

V B 29/20 18.03.2021 Ort der Akteneinsicht im finanzgerichtlichen Verfahren in Pandemiezeiten 

II R 26/18 23.02.2021 
Erbschaft- und Schenkungsteuer: Begünstigung von Grundstücken im Betriebsver-
mögen bei Nutzungsüberlassung an Dritte 

 

Alle am 29.07.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

X B 113/20 26.03.2021 
Urteilsberichtigung wegen offensichtlich versehentlicher Benennung des Ehegat-
ten als Kläger gegen einen Gewerbesteuermessbescheid 

IX R 6/20 22.02.2021 
Veräußerung von Anteilen an einer GmbH in der Sanierungsphase zur Umset-
zung der vereinbarten Restrukturierung 

 

Alle bis zum 30.07.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV A 3 - S 
0130/19/10017 :008 

30.07.2021 
Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vor-

gaben 

III C 5 - S 
7420/19/10002 :014 

28.07.2021 

Haftung für die Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im Internet (§§ 22f, 

25e und 27 Abs. 25 UStG); Vordruckmuster USt 1 TK - Mitteilung nach § 

25e Abs. 4 Satz 1 bis 3 UStG 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110143/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110141/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110142/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110140/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110144/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150108/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150111/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-07-30-Korrektur-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-07-30-Korrektur-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-28-vordruckmuster-USt-1-TK-mitteilung-nach-paragraf-25e-absatz-4-satz-1-bis-3-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-28-vordruckmuster-USt-1-TK-mitteilung-nach-paragraf-25e-absatz-4-satz-1-bis-3-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 5 - S 
7420/19/10002 :014 

28.07.2021 

Haftung für die Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im Internet (§§ 22f, 

25e und 27 Abs. 25 UStG); Vordruckmuster USt 1 TL - Mitteilung nach § 

25e Abs. 4 Satz 4 UStG 

IV C 7 - S 
1916/20/10003 :002 

27.07.2021 Zweifelsfragen zu den steuerlichen Regelungen des ForstSchAusglG 

IV A 4 - S 0316-
a/19/10012 :002 

26.07.2021 Technische Richtlinie des BSI 

III C 2 - S 
7030/21/10008 :001 

23.07.2021 
USt - Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe 

vom Juli 2021 

III C 3 - S 7155-
a/20/10002 :003 

22.07.2021 

Umsatzsteuer; Steuerbefreiung für die Umsätze für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2 i. 

V. m. § 8 Abs. 2 UStG); Leistungen für Zwecke der Luftsicherheitskontrollen 

zur Überprüfung von Fluggästen und Gepäck (sog. Fluggastkontrollen) 

IV C 5 - S 
2353/20/10004 :002 

21.07.2021 

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten nach R 9.9 Absatz 2 Lohn-

steuer-Richtlinien (LStR); Änderung der maßgebenden Beträge für um-

zugsbedingte Unterrichtskosten und sonstige Umzugsauslagen ab 1. April 

2021 sowie 1. April 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-28-vordruckmuster-USt-1-TL-mitteilung-nach-paragraf-25e-absatz-4-satz-4-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-28-vordruckmuster-USt-1-TL-mitteilung-nach-paragraf-25e-absatz-4-satz-4-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-07-27-zweifelsfragen-zu-den-steuerlichen-regelungen-des-ForstSchAusglG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-07-27-zweifelsfragen-zu-den-steuerlichen-regelungen-des-ForstSchAusglG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-07-26-bekanntmachung-eines-hinweises-auf-die-veroeffentlichung-der-technischen-richtlinie-des-BSI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-07-26-bekanntmachung-eines-hinweises-auf-die-veroeffentlichung-der-technischen-richtlinie-des-BSI.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-23-USt-Flutkatastrophe-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-23-USt-Flutkatastrophe-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-23-USt-Flutkatastrophe-2021.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-23-USt-Flutkatastrophe-2021.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-07-22-steuerbefreiung-fuer-die-umsaetze-fuer-die-luftfahrt-leistungen-fuer-zwecke-der-luftsicherheitskontrollen-zur-ueberpruefung-von-fluggaesten-und-gepaeck.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-07-22-steuerbefreiung-fuer-die-umsaetze-fuer-die-luftfahrt-leistungen-fuer-zwecke-der-luftsicherheitskontrollen-zur-ueberpruefung-von-fluggaesten-und-gepaeck.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-07-21-steuerliche-anerkennung-von-umzugskosten-nach-R-9-9-absatz-2-lohnsteuer-richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-07-21-steuerliche-anerkennung-von-umzugskosten-nach-R-9-9-absatz-2-lohnsteuer-richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Vorlagebeschluss vom 17. November 2020, VIII R 11/18 
Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
(jetzt § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG)


ECLI:DE:BFH:2020:VV.171120.VIIIR11.18.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 6 S 5 , GG Art 3 Abs 1 , EStG § 20 Abs 6 S 4 , EStG VZ 2012 , GG Art 14 Abs 1 


vorgehend Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht , 28. Februar 2018, Az: 5 K 69/15


Leitsätze


Es wird eine Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt, ob § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i.d.F. des UntStRefG 2008 vom 
14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912) insoweit mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur 
mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien verrechnet werden dürfen.


Tenor


Das Verfahren wird ausgesetzt.


Es wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber eingeholt, ob § 20 Abs. 6 Satz 5 des 
Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912) 
insoweit mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinbar ist, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen 
aus der Veräußerung von Aktien verrechnet werden dürfen.


Tatbestand


A.


1 Streitig ist, ob Verluste aus der Veräußerung von Aktien mit Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden 
können, die nicht aus Aktienveräußerungen resultieren.


2 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute und werden für das Streitjahr 2012 zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt. Der Kläger erzielte neben freiberuflichen Einkünften aus einer Tätigkeit als ... 
Kapitalerträge in Höhe von 2.092 € sowie Verluste aus der Veräußerung von Aktien in Höhe von 4.819 €, über die ihm 
die depotführende Bank eine Verlustbescheinigung gemäß § 43a Abs. 3 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes in der 
für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG) ausstellte. Die Klägerin erzielte ebenfalls Kapitalerträge in Höhe von 
1.289 €. Unter den Kapitalerträgen der Kläger befanden sich keine Aktienveräußerungsgewinne. Sämtliche 
Kapitalerträge hatten dem Kapitalertragsteuerabzug unterlegen.


3 Im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr vom 04.10.2013 legte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das 
Finanzamt --FA--) aufgrund des Antrags der Kläger zur Überprüfung des Steuereinbehalts gemäß § 32d Abs. 4 EStG im 
Rahmen der Veranlagung der Kapitaleinkünfte zum gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1, Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 
EStG nach Abzug des Sparer-Pauschbetrags Einkünfte aus Kapitalvermögen des Klägers in Höhe von 1.291 € und der 
Klägerin in Höhe von 488 € zugrunde. Die Verluste aus der Veräußerung von Aktien behandelte das FA gemäß § 20 
Abs. 6 Satz 5 EStG als nicht ausgleichsfähig. Die auf die Kapitaleinkünfte der Kläger entfallende Steuer i.S. des § 2 
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Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG betrug 445 €. Mit Bescheid vom 04.10.2013 stellte das FA den 
verbleibenden Verlustvortrag zur Einkommensteuer für die Einkünfte aus Kapitalvermögen (Veräußerung von Aktien) 
zum 31.12.2012 auf 4.819 € fest.


4 Im Rahmen ihres Einspruchs beantragten die Kläger, die von ihnen erzielten Kapitalerträge mit den Verlusten aus der 
Veräußerung von Aktien des Klägers zu verrechnen. Der Einspruch wurde mit Einspruchsentscheidung vom 24.03.2015 
gegenüber dem Kläger als unbegründet zurückgewiesen.


5 Die hiergegen gerichtete Klage der Kläger beurteilte das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht (FG) mit in 
Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 948 veröffentlichtem Urteil vom 28.02.2018 - 5 K 69/15 als für beide Kläger 
zulässig erhoben, wies sie jedoch als unbegründet ab. Das FG vertrat die Auffassung, § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG sei 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber habe seinen Gestaltungsspielraum nicht überschritten, 
weil er sich bei der Regelung des Verlustverrechnungsverbots auf den Zweck der Verhinderung von 
spekulationsbedingten, abstrakt drohenden qualifizierten Haushaltsrisiken als rechtfertigenden Grund i.S. des Art. 3 
Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) habe berufen können.


6 Dagegen wenden sich die Kläger mit ihrer Revision, die sie auf die Verletzung materiellen Rechts stützen. Sie sehen 
sich in ihrem Recht auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, weil der Gesetzgeber mit der Beschränkung der 
Verlustverrechnung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ohne hinreichenden sachlichen Grund vom Grundsatz der Besteuerung 
nach der persönlichen Leistungsfähigkeit abgewichen sei. Die Vermeidung qualifizierter Haushaltsrisiken stelle keine 
hinreichende Rechtfertigung für eine Benachteiligung der Veräußerungsverluste von Aktien gegenüber solchen aus 
anderen Kapitalanlagen wie Investmentfondsanteilen, Optionsscheinen, Zertifikaten oder Termingeschäften dar. Es sei 
in steuersystematischer Hinsicht nicht zu rechtfertigen, dass auch Dividenden nicht mit Veräußerungsverlusten 
verrechnet werden könnten.


7 Die Kläger beantragen sinngemäß,
das angefochtene Urteil des FG aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für 2012 in der Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 24.03.2015 dahingehend abzuändern, dass die positiven Kapitalerträge des Klägers in 
Höhe von 2.092 € mit seinen Aktienveräußerungsverlusten verrechnet und in Höhe von 0 € angesetzt werden.


8 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Verfahren gemäß § 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
beigetreten. Es hat sich in der Sache, ohne einen Antrag zu stellen, dem FA angeschlossen.


Entscheidungsgründe


B.


10 Infolge der vom Senat angenommenen Verfassungswidrigkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG war das Revisionsverfahren 
gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG i.V.m. § 80 Abs. 1 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG) 
auszusetzen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) einzuholen. Nach Überzeugung des 
Senats verstößt § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG insoweit gegen Art. 3 Abs. 1 GG, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien 
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nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien und nicht mit anderen Kapitaleinkünften verrechnet werden 
dürfen.


11 I. Rechtsentwicklung der im Streitfall maßgeblichen Vorschriften


12 1. Rechtslage bis 2008


13 Nach der bis zum Jahr 2008 geltenden Rechtslage gehörten Gewinne aus der Veräußerung von Aktien zu den 
Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes in der bis zum 31.12.2008 anzuwendenden Fassung (EStG 2008), wenn der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr betrug. Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften durften gemäß § 23 Abs. 3 Satz 8 EStG 2008 nur bis zur Höhe des Gewinns, den der 
Steuerpflichtige im gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hatte, ausgeglichen werden, 
nicht aber nach § 10d EStG abgezogen werden. Sie minderten lediglich nach Maßgabe des § 10d EStG die Einkünfte, 
die der Steuerpflichtige in dem unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den folgenden 
Veranlagungszeiträumen aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 Abs. 1 EStG 2008 erzielt hatte (§ 23 Abs. 3 
Satz 9 EStG 2008). Ein vertikaler Verlustausgleich zwischen Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften und 
positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten war somit ausgeschlossen.


14 Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) war die Regelung des § 23 Abs. 3 Sätze 8 und 9 EStG 2008 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (BFH-Urteil vom 18.10.2006 - IX R 28/05, BFHE 215, 202, BStBl II 2007, 
259; vgl. auch BFH-Urteil vom 01.06.2004 - IX R 35/01, BFHE 206, 273, BStBl II 2005, 26). Private 
Veräußerungsgeschäfte i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 2008 wiesen die Besonderheit auf, dass daraus erzielte 
Gewinne und Verluste nicht uneingeschränkt der Einkommensbesteuerung unterlägen, sondern --anders als bei 
anderen Einkunftsarten-- nur, soweit sie durch Veräußerungsgeschäfte innerhalb einer bestimmten Frist nach Erwerb 
der Veräußerungsgegenstände entstanden seien. Die Vorschrift räume dem Steuerpflichtigen damit die Möglichkeit 
ein, durch die Wahl des Veräußerungszeitpunkts über den Eintritt des Steuertatbestandes zu entscheiden. Diese 
Dispositionsmöglichkeit rechtfertige es, die streitigen Einkünfte i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 2008 von dem 
vertikalen Verlustausgleich nach Maßgabe des § 10d EStG auszuschließen und den Verlustausgleich nur durch 
Verrechnung mit positiven Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften in früheren oder späteren 
Veranlagungszeiträumen zuzulassen. Ohne den Ausschluss des vertikalen Verlustausgleichs habe es der 
Steuerpflichtige in der Hand, einerseits Verluste steuermindernd geltend zu machen und andererseits Gewinne durch 
entsprechende Disposition über den Zeitpunkt der Veräußerung steuerfrei vereinnahmen zu können. Damit werde 
der Steuerpflichtige mit seinen Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften gegenüber Steuerpflichtigen mit 
(ausschließlichen) Einkünften aus anderen Einkunftsarten im Hinblick auf den Grundsatz der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit ohne hinreichenden sachlichen Grund begünstigt (BFH-Urteil in BFHE 215, 202, BStBl II 2007, 
259, unter II.2.b bb bbb [Rz 21 ff.]).


15 2. Rechtslage ab 2009


16 Mit dem Unternehmensteuerreformgesetz (UntStRefG) 2008 vom 14.08.2007 (BGBl I 2007, 1912) hat der Gesetzgeber 
die Besteuerung von Kapitalanlagen u.a. für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, deren 
Kapitalanlagen --wie bei den Klägern-- dem steuerlichen Privatvermögen zuzurechnen sind, zum 01.01.2009 
grundlegend neu gestaltet. Durch die Zuordnung von Gewinnen aus der Veräußerung von Kapitalanlagen (u.a. 
Aktien) zu den Einkünften aus Kapitalvermögen in § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 EStG unterliegen die dabei realisierten 
Wertveränderungen (Gewinne und Verluste) nunmehr in vollem Umfang und unabhängig von einer Haltefrist der 
Besteuerung, wenn es sich um nach dem 31.12.2008 erworbene Kapitalanlagen handelt (vgl. BFH-Urteile vom 
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24.10.2017 - VIII R 13/15, BFHE 259, 535, BStBl II 2020, 831; vom 20.11.2018 - VIII R 37/15, BFHE 263, 169, BStBl II 
2019, 507, und vom 03.12.2019 - VIII R 34/16, BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836). Aktienveräußerungsgewinne und 
-verluste gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 EStG gehören zu den unter den gesonderten Tarif (§ 32d Abs. 1 EStG) 
fallenden Kapitalerträgen, wenn die Aktien dem Privatvermögen zuzuordnen sind und der Veräußerer am Kapital der 
Gesellschaft nicht innerhalb der letzten fünf Jahre unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war (§ 17 
Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 20 Abs. 8 Satz 1 EStG).


17 Da für Aktienveräußerungsgewinne und -verluste und die übrigen Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 32d 
Abs. 1 EStG ein vom allgemeinen progressiven Einkommensteuertarif abweichender proportionaler Steuersatz von 
25 % gilt und der Kapitalertragsteuerabzug grundsätzlich abgeltende Wirkung entfaltet (§ 43 Abs. 5 Satz 1 EStG), hat 
der Gesetzgeber in § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG vorgesehen, dass Verluste aus Kapitalvermögen nicht mit positiven 
Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen und von diesen auch nicht nach § 10d EStG abgezogen werden 
dürfen (BTDrucks 16/4841, S. 58). Verluste aus Kapitalvermögen mindern innerhalb der zum gesonderten Tarif 
gemäß § 32d Abs. 1 EStG zu besteuernden Kapitaleinkünfte jedoch diejenigen Einkünfte aus Kapitalvermögen, die 
der Steuerpflichtige im Verlustentstehungsjahr und in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen 
erzielt. Ein Verlustrücktrag ist ausgeschlossen (§ 20 Abs. 6 Sätze 2 bis 4 EStG).


18 Von der gemäß § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG grundsätzlich bestehenden Möglichkeit des Verlustausgleichs und 
Verlustvortrags für die schedulär zu besteuernden Kapitaleinkünfte enthält § 20 Abs. 6 Satz 5 Halbsatz 1 EStG eine 
Ausnahme. Nach dieser Vorschrift, die auf Empfehlung des Finanzausschusses eingefügt wurde, dürfen Verluste aus 
Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen 
(Aktienveräußerungsverluste), nicht mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 EStG 
oder Gewinnen aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 2 EStG, sondern nur mit (gleichartigen) Gewinnen, die aus der 
Veräußerung von Aktien (Aktienveräußerungsgewinne) entstehen, ausgeglichen werden. Nur 
Aktienveräußerungsverluste unterliegen damit innerhalb der Schedule "Einkünfte aus Kapitalvermögen" einer 
gesonderten Verlustverrechnungsbeschränkung (vgl. Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 620; 
BMF-Schreiben vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017, BStBl I 2016, 85, Rz 118). Sinn und Zweck des § 20 
Abs. 6 Satz 5 EStG ist nach der Gesetzesbegründung die Verhinderung von durch Spekulationsgeschäfte bedingten, 
abstrakt drohenden qualifizierten Haushaltsrisiken (BTDrucks 16/5491, S. 19). Die Verrechnung von Verlusten aus 
Aktienveräußerungen mit anderen positiven Kapitaleinkünften berge bei erheblichen Kursstürzen die Gefahr 
erheblicher Steuermindereinnahmen. Aufgrund seiner Verantwortung für verfassungsgemäße öffentliche Haushalte 
sei der Gesetzgeber daher befugt, den mit den Aktienmärkten verbundenen spekulationsbedingten Risiken für die 
öffentlichen Haushalte durch die Einführung einer speziellen Verlustverrechnungsbeschränkung vorzubeugen 
(BTDrucks 16/5491, S. 19).


19 Aktienveräußerungsverluste können auch im Rahmen des bei unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Kapitalanlagen im 
Privatvermögen als grundsätzlich abgeltend konzipierten Kapitalertragsteuerabzugs, der eine Veranlagung 
entbehrlich machen soll (vgl. § 25 Abs. 1 EStG), nur mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden, da 
negative Kapitalerträge gemäß § 43a Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 EStG nur unter Beachtung der 
Verlustverrechnungsbeschränkung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ausgleichsfähig und auf die folgenden 
Veranlagungszeiträume zu übertragen sind. Für die Ermittlung der kapitalertragsteuerlichen Bemessungsgrundlage, 
die von den Entrichtungspflichtigen unter Beachtung der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung durchzuführen ist 
(vgl. BFH-Urteil vom 12.12.2012 - I R 27/12, BFHE 241, 151, BStBl II 2013, 682, Rz 10; nunmehr § 44 Abs. 1 Satz 3 
EStG), sind für Aktienveräußerungsverluste und sonstige Verluste aus Kapitalvermögen personenbezogen gesonderte 
Verlustverrechnungstöpfe zu bilden und fortzuführen (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 225, 228, 233; zur 
Praxis bei Gemeinschaftskonten s. Rz 220, und zu Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen, s. 
Rz 212). Bei Erteilung einer gemäß § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG zu beantragenden Verlustbescheinigung sind danach der 
Aktienverlustverrechnungstopf und der sonstige Verlustverrechnungstopf --je nach Antrag-- beide oder einzeln zu 
schließen und im Rahmen des Steuerabzugs nicht mehr fortzuführen. Sie sind dann unter Ausübung des 
Veranlagungswahlrechts gemäß § 32d Abs. 4 EStG im Rahmen der Veranlagung geltend zu machen und werden, 


Seite 4 von 16







soweit dort eine Verrechnung nicht möglich ist, gemäß § 10d i.V.m. § 20 Abs. 6 Sätze 3 bis 5 EStG als 
Aktienveräußerungsverluste oder sonstige Kapitalvermögensverluste gesondert festgestellt.


20 Ausnahmen vom Verbot der Verrechnung von Aktienveräußerungsverlusten mit anderen Gewinnen aus 
Kapitalvermögen sind --anders als bei anderen Kapitaleinkünften aus dem Katalog des § 20 Abs. 1 und Abs. 2 EStG 
(vgl. § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 Satz 2 EStG)-- weder gesetzlich noch auf Antrag vorgesehen. Der 
besondere Verrechnungskreis für diese Verluste ist stets zu beachten und kann auch nicht im Wege der 
Günstigerprüfung gemäß § 32d Abs. 6 EStG, bei der entweder nur positive Kapitalerträge den tariflich zu 
besteuernden Einkünften hinzugerechnet oder negative tarifliche Einkünfte anderer Einkunftsarten mit positiven 
Kapitalerträgen verrechnet werden können (BFH-Urteil vom 30.11.2016 - VIII R 11/14, BFHE 256, 455, BStBl II 2017, 
443), durchbrochen werden (Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 465c).


21 II. Entscheidungserheblichkeit


22 Die Revision ist unbegründet, wenn § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG verfassungsgemäß ist. Sie hat dagegen Erfolg, wenn die 
Regelung gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verstößt.


23 1. Der Senat teilt die Würdigung des FG, dass sowohl die Klage des Klägers als auch die Klage der Klägerin zulässig 
erhoben wurden und hierüber einheitlich durch Sachurteil zu entscheiden war.


24 2. Der Antrag der Kläger war in der oben wiedergegebenen Weise rechtsschutzgewährend auszulegen.


25 Die Kapitaleinkünfte der Kläger wurden jeweils unter Abzug des Sparer-Pauschbetrags gemäß § 32d Abs. 4 i.V.m. 
Abs. 3 Satz 2 EStG zum gesonderten Tarif (§ 32d Abs. 1 EStG) veranlagt. Auf den Kläger entfallen Kapitaleinkünfte in 
Höhe von 1.291 € und auf die Klägerin Einkünfte in Höhe von 488 € (insgesamt 1.779 €). Die gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 
EStG bei der Steuerfestsetzung zu berücksichtigende Steuer nach § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG beträgt 445 €. Den 
Klägern geht es ausweislich des selbst formulierten und vor dem FG sowie im Revisionsverfahren gestellten Antrags 
(Verrechnung von Kapitaleinkünften in Höhe von 1.779 € mit Aktienveräußerungsverlusten des Klägers und 
Minderung der Steuer gemäß § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG um 445 €) darum, die veranlagten Einkünfte aus 
Kapitalvermögen vollständig mit den Aktienveräußerungsverlusten des Klägers zu verrechnen, sodass im Rahmen 
der Einkommensteuerfestsetzung statt des bisherigen Betrags (445 €) keine Steuer gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. 
§ 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG mehr zu berücksichtigen ist.


26 Das so formulierte Begehren kann jedoch selbst im Falle einer Verfassungswidrigkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG und 
einer daraus folgenden Verrechenbarkeit mit anderen positiven Kapitalerträgen als Aktienveräußerungsgewinnen 
keinen Erfolg haben. Es ist auf eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung der Kapitaleinkünfte der Kläger mit 
den Aktienveräußerungsverlusten des Klägers gerichtet, für die es im Rahmen der Veranlagung an einer 
Rechtsgrundlage fehlt. Außerdem gehen die Kläger im Rahmen ihrer Antragstellung zu Unrecht davon aus, dass ein 
Abzug der Aktienveräußerungsverluste erst von den um den Sparer-Pauschbetrag geminderten Einkünften aus 
Kapitalvermögen vorzunehmen wäre. Der Sparer-Pauschbetrag kann gemäß § 20 Abs. 9 Satz 4 EStG aber erst von 
positiven Kapitalerträgen abgezogen werden, die nach einer Verlustverrechnung gemäß § 20 Abs. 6 EStG verbleiben 
(s.a. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 119b).


27 Eine Minderung der auf die Kapitaleinkünfte der Klägerin entfallenden Steuer gemäß § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG 
(488 € * 0,25 = 122 €) ist danach von vornherein ausgeschlossen. Der Antrag der Kläger ist jedoch bei 
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rechtsschutzgewährender Auslegung im Sinne des oben sinngemäß formulierten Antrags dahin zu verstehen, dass 
nur eine Minderung der laufenden Kapitalerträge des Klägers vor Abzug des Sparer-Pauschbetrags (2.092 €) um 
seine Aktienveräußerungsverluste des Streitjahres bis auf Null € begehrt wird.


28 Die vorbeschriebene rechtsschutzgewährende Auslegung scheitert nicht daran, dass eine Klageänderung im 
Revisionsverfahren gemäß § 67 i.V.m. § 123 Abs. 1 Satz 1 FGO unzulässig ist und eine solche Erweiterung des 
Antrags auch darin liegen kann, dass der Kläger im Revisionsverfahren die Festsetzung der Steuer auf einen 
niedrigeren Betrag als vor dem FG begehrt (BFH-Urteil vom 01.06.2016 - X R 43/14, BFHE 254, 536, BStBl II 2017, 
55, Rz 14). Eine solche Klageänderung wird im Rahmen des sinngemäßen Antrags nicht geltend gemacht. Zwar 
übersteigt der im sinngemäßen Antrag genannte abzuziehende Betrag der Aktienveräußerungsverluste des Klägers 
(2.092 €) den im bisherigen Antrag genannten Betrag (1.779 €). Die nach dem sinngemäßen Antrag begehrte 
Minderung der Steuer gemäß § 32d Abs. 3 und Abs. 4 (445 € ./. 122 € = 323 €) ist jedoch geringer als die im selbst 
formulierten Antrag der Kläger begehrte Steuerminderung (445 €).


29 3. Legt man die Vorschrift des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG als verfassungsgemäß zugrunde, hat das FG im angefochtenen 
Urteil die Einkünfte der Kläger aus Kapitalvermögen und die zu berücksichtigende Steuer gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 
i.V.m. § 32d Abs. 3 und Abs. 4 EStG im Rahmen der angefochtenen Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr 
der Höhe nach zutreffend ermittelt. Insbesondere hat das FG die beantragte Verrechnung der aus der Veräußerung 
von Aktien erzielten Verluste mit den laufenden Kapitalerträgen des Klägers zu Recht abgelehnt, weil es sich bei den 
laufenden Kapitalerträgen nicht um Aktienveräußerungsgewinne i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG handelt. 
Die Revision wäre daher als unbegründet zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FA hätte --im nicht angefochtenen 
Verlustfeststellungsbescheid-- die Aktienveräußerungsverluste zutreffend gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 i.V.m. Sätze 3 
und 4 und § 10d Abs. 4 EStG in voller Höhe gesondert festgestellt.


30 4. Sollte sich hingegen § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG als verfassungswidrig erweisen und für nichtig erklärt werden, käme 
eine vollständige Verrechnung der Aktienveräußerungsverluste des Klägers mit seinen positiven laufenden 
Kapitalerträgen nach § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG in Betracht. Der Revision und Klage wäre auf der Grundlage des 
sinngemäß gestellten Antrags stattzugeben (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO).


31 5. Der Entscheidungserheblichkeit der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG steht ferner 
nicht entgegen, dass das BVerfG bei einer Unvereinbarkeitserklärung die weitere Anwendung des bisherigen Rechts 
nach § 35 BVerfGG anordnen kann, obwohl der Rechtsstreit dann nicht anders zu entscheiden wäre als bei 
Feststellung der Verfassungsmäßigkeit der Regelung. Maßgebend für die Entscheidungserheblichkeit ist allein, dass 
die Verfassungswidrigerklärung der Norm den Klägern die Möglichkeit offen hält, eine für sie günstige Regelung 
durch den Gesetzgeber zu erreichen (BVerfG-Beschlüsse vom 25.09.1992 - 2 BvL 5/91, 2 BvL 8/91, 2 BvL 14/91, 
BVerfGE 87, 153, Rz 96, und vom 17.04.2008 - 2 BvL 4/05, BVerfGE 121, 108, Rz 31).


32 III. Verfassungsrechtliche Beurteilung


33 Nach Überzeugung des vorlegenden Senats verstößt § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG insoweit gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, als im Rahmen einer Steuerfestsetzung gemäß § 32d Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 
EStG Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien und nicht mit 
anderen positiven Kapitaleinkünften verrechnet werden dürfen.


34 1. Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und 
wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Er gilt für ungleiche Belastungen ebenso wie für ungleiche 
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Begünstigungen. Dabei ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, die er mit 
gleichen Rechtsfolgen belegt und damit als "wesentlich gleich" qualifiziert. Diese Auswahl muss jedoch sachgerecht 
in Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche erfolgen (vgl. z.B. BVerfG-
Beschlüsse vom 12.02.2003 - 2 BvL 3/00, BVerfGE 107, 218, und vom 23.05.2006 - 1 BvR 1484/99, BVerfGE 115, 
381). Je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen ergeben sich aus dem allgemeinen 
Gleichheitssatz unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen 
Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch 
Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (ständige 
Rechtsprechung, vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, und vom 19.11.2019 - 
2 BvL 22/14, 2 BvL 23/14, 2 BvL 24/14, 2 BvL 25/14, 2 BvL 26/14, 2 BvL 27/14, BVerfGE 152, 274, m.w.N.).


35 2. Art. 3 Abs. 1 GG bindet den Steuergesetzgeber an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, der es erfordert, die 
Besteuerung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurichten. Das gilt insbesondere im 
Einkommensteuerrecht, das auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Steuerpflichtigen hin angelegt ist. Im Interesse 
verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden, Steuerpflichtige bei 
gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler 
Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem 
Gerechtigkeitsgebot genügen muss (vgl. z.B. BVerfG-Urteil vom 09.12.2008 - 2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 
2 BvL 2/08, BVerfGE 122, 210; BVerfG-Beschluss vom 15.12.2015 - 2 BvL 1/12, BVerfGE 141, 1). Abweichungen vom 
Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit im Einkommensteuerrecht bedürfen nach Art. 3 Abs. 1 GG der 
Rechtfertigung (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 145, 106, Rz 100).


36 a) Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender 
oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht 
finden lässt (vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 05.10.1993 - 1 BvL 34/81, BVerfGE 89, 132, und vom 18.07.2005 - 
2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167, Rz 126). Willkür des Gesetzgebers liegt zwar nicht schon dann vor, wenn er unter 
mehreren Lösungen nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat. Es genügt aber Willkür im 
objektiven Sinn, das heißt die tatsächliche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu 
ordnenden Gesetzgebungsgegenstand. Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung der 
geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar 
ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung fehlt (vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 
89, 132, Rz 39; in BVerfGE 145, 106, Rz 101, m.w.N.).


37 b) Bei der Auswahl des Steuergegenstandes belässt der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber ebenso wie bei der 
Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum. Unter dem Gebot möglichst 
gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuerpflichtigen muss die Ausgestaltung des steuerrechtlichen 
Ausgangstatbestandes folgerichtig im Sinne von belastungsgleich erfolgen (BVerfG-Beschlüsse vom 11.11.1998 - 
2 BvL 10/95, BVerfGE 99, 280; in BVerfGE 152, 274, Rz 100). Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung 
der mit der Wahl des Steuergegenstandes getroffenen gesetzgeberischen Entscheidung (folgerichtigen Umsetzung 
des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes) bedürfen eines besonderen sachlichen Grundes, der die 
Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen vermag. Als besondere sachliche Gründe kommen neben 
außerfiskalischen Förderungs- und Lenkungszwecken auch die Bekämpfung missbräuchlicher Gestaltungen sowie 
Typisierungs- und Vereinfachungserfordernisse in Betracht (BVerfG-Beschlüsse vom 06.07.2010 - 2 BvL 13/09, 
BVerfGE 126, 268, und vom 22.07.1970 - 1 BvR 285/66, 1 BvR 445/67, 1 BvR 192/69, BVerfGE 29, 104). Der rein 
fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung ist nicht als besonderer sachlicher Grund in diesem Sinne 
anzuerkennen (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 145, 106, Rz 150, m.w.N.).


38 c) Der Gesetzgeber darf allerdings bei der Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstandes getroffenen 
Belastungsentscheidung generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne allein schon 
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wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen (BVerfG-
Beschlüsse in BVerfGE 126, 268, und vom 07.05.2013 - 2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07, BVerfGE 133, 
377). Er darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten jeweils durch 
Sonderregelungen Rechnung zu tragen. Die gesetzlichen Verallgemeinerungen müssen allerdings von einer 
möglichst breiten, alle betroffenen Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen. 
Insbesondere darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss realitätsgerecht den 
typischen Fall als Maßstab zugrunde legen. Die Vorteile der Typisierung müssen im rechten Verhältnis zu der mit ihr 
notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen (BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 145, 106, 
Rz 108; in BVerfGE 152, 274, Rz 102, jeweils m.w.N.).


39 d) Die Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen steigen bis hin zu einer strengen 
Verhältnismäßigkeitsprüfung, insbesondere wenn und soweit sich die Ungleichbehandlung von Personen oder 
Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann. Zudem verschärfen sich die 
verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für 
den Einzelnen verfügbar sind oder je mehr sie sich denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (vgl. z.B. BVerfG-Urteile vom 
08.04.1997 - 1 BvR 48/94, BVerfGE 95, 267, und vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 
1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BVerfGE 148, 147, Rz 95, m.w.N.).


40 3. Nach diesen Maßstäben ist § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar (gleicher Ansicht HHR/Buge, 
§ 20 EStG Rz 8; Dinkelbach, Der Betrieb --DB-- 2009, 870 (873); Englisch, Steuer und Wirtschaft --StuW-- 2007, 221 
(237 f.); von Glasenapp, Betriebs-Berater 2008, 360 (366); Geurts in Bordewin/Brandt, § 20 EStG Rz 773; Hey in 
Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl., Kap. 8 Rz 506; Jachmann, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft --DStJG-- Bd. 34, 
251 (264); dieselbe, StuW 2018, 9 (27); dieselbe, DB 2018, 2777 (2779 f.); Jochum in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff 
--KSM--, EStG, § 20 Rz H 77; dieselbe, Deutsche Steuer-Zeitung --DStZ-- 2010, 309 (313 f.); Klotz, Die 
Abgeltungsteuer, 158 ff.; Loos, DStZ 2010, 78 (82 f.); Mertz, Kapitalerträge aus börsennotierten Aktien: Systematik 
und Besteuerung, 184 f.; Moritz/Strohm in Frotscher/Geurts, EStG, § 20 n.F. Rz 51 f.; Oho/Hagen/Lenz, DB 2007, 1322 
(1324); Recnik, Die Besteuerung privater Kapitaleinkünfte durch die Abgeltungsteuer, 143 ff.; Rockoff, Beeinflussung 
der Investitionsentscheidung durch die Abgeltungsteuer, 222; BeckOK EStG/Schmidt, 9. Ed. [01.01.2021], § 20 
Rz 274 ff.; Schönfeld in Schaumburg/Rödder, Unternehmensteuerreform 2008, 640; Wernsmann, Deutsches 
Steuerrecht --DStR-- 2009, Beihefter zu Heft 34, 101 (104); Worgulla, Die Bruttobesteuerung in der Schedule der 
Einkünfte aus Kapitalvermögen, 266 f.; kritisch auch: Barth, Unternehmensteuerreform 2008, 202 f.; Bleschick in 
Kirchhof, EStG, 19. Aufl., § 20 Rz 177; anderer Ansicht Birk, DStJG Bd. 34, 11 (22 f.)).


41 Die Vorschrift behandelt Steuerpflichtige bei der Bestimmung ihrer steuerpflichtigen Einkünfte unterschiedlich, je 
nachdem, ob sie Verluste aus der Veräußerung von Aktien oder aus der Veräußerung anderer Kapitalanlagen erzielt 
haben (unter a). Für diese Ungleichbehandlung fehlt es selbst bei einer Prüfung anhand des Willkürmaßstabs an 
einem hinreichenden rechtfertigenden Grund (unter b).


42 a) Steuerpflichtige, die Verluste aus der Veräußerung von Aktien erzielt haben, werden durch § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
gegenüber Steuerpflichtigen mit Verlusten aus der Veräußerung anderer Kapitalanlagen i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 
EStG insoweit ungleich behandelt, als die Aktienveräußerungsverluste nur mit Aktienveräußerungsgewinnen und 
nicht mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden können, obwohl zwischen beiden 
Gruppen keine Unterschiede in deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit bestehen. Dies gilt insbesondere, soweit 
Steuerpflichtige, die Verluste aus der Veräußerung von Aktien erzielt haben, gegenüber Steuerpflichtigen mit 
Verlusten aus der Veräußerung aktienbasierter Kapitalanlagen, die keine Aktien sind, schlechter gestellt werden.


43 aa) Neben Verlusten, die durch die börsliche und außerbörsliche Veräußerung von Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 EStG realisiert werden und Leitbild der gesetzgeberischen Vorstellung waren (BTDrucks 16/5491, S. 19), fallen 
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unter die Verlustverrechnungsbeschränkung auch Verluste, die durch einen gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG 
gleichgestellten veräußerungsähnlichen Vorgang mit Aktien erzielt werden. In analoger Anwendung des 
Veräußerungstatbestandes gehören zu den steuerbaren Aktienveräußerungsverlusten auch solche, die aufgrund einer 
Einziehung/eines Squeeze-Out (vgl. BFH-Urteil in BFHE 267, 232, BStBl II 2020, 836; BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 
85, Rz 69, 70) oder eines Entzugs von Aktien im Rahmen eines Insolvenzplans mittels einer Kapitalherabsetzung auf 
Null mit Bezugsrechtsausschluss für die anschließende Kapitalerhöhung entstehen (BFH-Urteil in BFHE 267, 232, 
BStBl II 2020, 836) sowie Verluste, die entstehen, weil eine inländische AG im Rahmen eines Insolvenzverfahrens 
abgewickelt und im Register gelöscht oder die Aktie infolge der Insolvenz aus dem Depot ausgebucht wird (BFH-
Urteil vom 17.11.2020 - VIII R 20/18, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt). § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG erfasst 
darüber hinaus auch Veräußerungsverluste, die im Zusammenhang mit ausländischen Aktien entstehen (BFH-Urteile 
vom 12.05.2015 - IX R 57/13, BFH/NV 2015, 1364; vom 29.09.2020 - VIII R 9/17, zur amtlichen Veröffentlichung 
bestimmt).


44 bb) Das in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG verwendete Merkmal der "Aktie" ist unter Anknüpfung an das Gesellschaftsrecht 
(vgl. §§ 8, 10, 11 des Aktiengesetzes) auszulegen und erfasst auch vergleichbare ausländische Mitgliedschaftsrechte. 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung fallen unter die Regelung auch Verluste aus der Veräußerung von American 
Depositary Receipts (ADRs) und anderen Hinterlegungsscheinen für Aktien (BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 68, 
123, 228). Verluste aus Veräußerungen von Teilrechten und von Bezugsrechten auf Aktien sind hingegen aus Sicht 
der Finanzverwaltung ohne Einschränkung mit anderen positiven Kapitaleinkünften verrechenbar (BMF-Schreiben in 
BStBl I 2016, 85, Rz 228). Ob dieser Auffassung zuzustimmen ist, bedarf im vorliegenden Verfahren allerdings keiner 
Entscheidung.


45 Maßgebend ist, dass Verluste aus der Veräußerung von Aktien im Sinne der zivilrechtlichen Definition und 
vergleichbarer ausländischer Mitgliedschaftsrechte nur eingeschränkt, d.h. nur mit gleichartigen Gewinnen 
verrechnet werden dürfen, während Verluste aus der Veräußerung anderer Kapitalanlagen i.S. des § 20 Abs. 2 EStG, 
insbesondere solcher, die die Wertentwicklung von Aktien ab- bzw. nachbilden und deshalb im wirtschaftlichen 
Ergebnis auf eine mittelbare Investition in Aktien gerichtet sind (z.B. Aktienfondsanteile, Aktienzertifikate, 
Aktienoptionen u.ä.), ohne die Beschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG innerhalb der Schedule verrechenbar sind. 
Der Gesetzgeber hat solche Kapitalanlagen ausdrücklich nicht in den Anwendungsbereich des § 20 Abs. 6 Satz 5 
EStG einbezogen, weil von ihnen, anders als von Aktien, kein qualifiziertes Haushaltsrisiko ausgehe (BTDrucks 
16/5491, S. 19). Nicht von § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG erfasst sind nach Auffassung im Schrifttum beispielsweise 
Veräußerungsverluste aus Zertifikaten (Index-, Basket-, Discount-, Bonus-, Express-, Sprint-, Faktor-Zertifikate etc.), 
Optionsscheinen (Call-, Put-, Discount-, Knock-out-, Inline-Optionsscheine etc.), Aktienanleihen, Termingeschäften, 
eigenkapitalähnlichen Genussrechten, Teilrechten und Bezugsrechten auf Aktien (vgl. Bleschick in Kirchhof, a.a.O., 
§ 20 Rz 177; Kempf in Kanzler/Kraft/Bäuml/Marx/Hechtner, EStG, 5. Aufl., § 20 Rz 410; vgl. auch BMF-Schreiben in 
BStBl I 2016, 85, Rz 228).


46 cc) Die Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste bewirkt bei vorhandenen positiven 
Kapitalerträgen (§ 20 Abs. 1 und Abs. 2 EStG), die keine Aktienveräußerungsgewinne sind, dass sich die Steuerlast für 
den Veranlagungszeitraum der Veräußerung (Verlustentstehungszeitraum) im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs 
und der Veranlagung erhöht und ein Liquiditäts- und Zinsnachteil verursacht wird, da der Gesetzgeber anders als bei 
der Mindestbesteuerung nach § 10d EStG nicht einen Höchstbetrag zum Abzug im jeweiligen Veranlagungszeitraum 
zulässt, sondern diesen auf einen ungewissen zukünftigen Zeitpunkt, zu dem Aktienveräußerungsgewinne in der zum 
Verlustausgleich erforderlichen Höhe vorliegen, verschiebt.


47 Anders als bei einer einkünfteübergreifenden Verlustverrechnung (vgl. BVerfG-Beschluss vom 22.07.1991 - 
1 BvR 313/88, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 1992, 423, Rz 7) kann nicht im Wege typisierender 
Betrachtung davon ausgegangen werden, dass Aktienveräußerungsverluste in der Totalperiode vollständig 
ausgeglichen werden können, sodass dem Steuerpflichtigen über einen Liquiditäts- und Zinsnachteil hinaus die 
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ganze oder teilweise Nichtberücksichtigung des Verlusts und damit seiner Anschaffungskosten droht. Bereits zu 
Lebzeiten besteht die typische Gefahr einer weitgehenden Nichtverrechenbarkeit, wenn nach der Realisation eines 
Aktienveräußerungsverlusts keine gleichartigen Gewinne nachfolgen. Aktienveräußerungsgewinne werden im 
Veranlagungszeitraum, in dem sie erzielt werden, uneingeschränkt besteuert, können aber auch im Rahmen des 
Steuerabzugs (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 229) und in der Veranlagung mit sonstigen negativen 
Kapitalerträgen ausgeglichen werden. So stehen Aktienveräußerungsgewinne typischerweise nicht mehr als 
Verlustverrechnungspotential für zukünftig entstehende Aktienveräußerungsverluste zur Verfügung. Sie sind bereits 
mit sonstigen negativen Kapitalerträgen gemäß § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG ausgeglichen oder besteuert worden und 
auch ein Verlustrücktrag ist nicht möglich. Es müssen daher erst wieder neue Aktienveräußerungsgewinne erzielt 
werden, um eine Verrechnung mit entstandenen Aktienveräußerungsverlusten zu erreichen.


48 Zudem besteht die Gefahr eines endgültigen Verlustuntergangs bei Versterben des Steuerpflichtigen. Im Rahmen des 
Kapitalertragsteuerabzugs (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 237) ist von der auszahlenden Stelle ein 
verbleibender Aktienverlustverrechnungstopf zu schließen, sobald sie vom Tod des Steuerpflichtigen Kenntnis 
erlangt, weil der Antrag auf Ausstellung einer Verlustbescheinigung gemäß § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG nach den 
Vorgaben des genannten BMF-Schreibens als gestellt anzusehen ist. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung der 
Aktienveräußerungsverluste in die letzte Erblasserveranlagung. Fehlt es an Aktienveräußerungsgewinnen in diesem 
Veranlagungszeitraum, verfallen die Aktienveräußerungsverluste. Denn in der Erblasserveranlagung der 
Kapitaleinkünfte gemäß § 32d Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 EStG gewährt das Gesetz keine besondere 
"Schlussbesteuerung" in der Form, dass verbliebene Aktienveräußerungsverluste mit anderen positiven 
Kapitaleinkünften verrechnet werden können. Ebenso wenig sieht das Gesetz in diesem Fall eine 
Verlustverrechnungsmöglichkeit in Gestalt eines (ausnahmsweise zulässigen) Verlustrücktrags vor. Vom Erblasser 
nicht genutzte Verlustvorträge gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG, die gemäß § 10d Abs. 4 EStG in der Vergangenheit 
festgestellt wurden, können auch vom Rechtsnachfolger nicht im Rahmen seiner eigenen Veranlagung zur 
Einkommensteuer geltend gemacht werden (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 17.12.2007 - GrS 2/04, 
BFHE 220, 129, BStBl II 2008, 608). Aus Gründen effektiven Rechtsschutzes wäre es deshalb aus Sicht des Senats 
nicht angemessen, wenn die Verfassungswidrigkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG erst mit dem Eintritt des endgültigen 
Verlustwegfalls in der Erblasserveranlagung geltend gemacht werden könnte.


49 b) Für diese Ungleichbehandlung fehlt es an einem rechtfertigenden Grund.


50 aa) Aus Sicht des Senats liegen hinreichende Gründe für eine strengere, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
orientierte Prüfung der gesetzgeberischen Differenzierung vor.


51 aaa) Dem Erfordernis einer strengeren, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierten Prüfung widerspricht nicht, 
dass das BVerfG in seinem Urteil vom 27.06.1991 - 2 BvR 1493/89 (BVerfGE 84, 239, Rz 144) entschieden hat, dass 
der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gehindert ist, die Besteuerung der Kapitaleinkünfte auf die 
gesamtwirtschaftlichen Anforderungen an das Kapitalvermögen und die Kapitalerträge auszurichten und 
entsprechend --zu den anderen Einkunftsarten-- zu differenzieren. Die Berücksichtigung der Erfordernisse des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist danach ein Gemeinwohlanliegen, das der Gesetzgeber im Rahmen seines 
Entscheidungsspielraums verfolgen und im Vergleich zu anderen Zielen gewichten darf. Die Gestaltungsfreiheit des 
Gesetzgebers, die Besteuerung der Kapitaleinkünfte anderen Regelungen zu unterwerfen als bei den anderen 
Einkunftsarten, um hierdurch den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen zu 
können, entbindet ihn nach Auffassung des Senats jedoch nicht von der Verpflichtung, die Besteuerung innerhalb der 
Schedule der Kapitaleinkünfte folgerichtig, d.h. gleichheitsgerecht, auszugestalten. Dieser Verpflichtung hat der 
Gesetzgeber bei der Schaffung der speziellen Verlustausgleichsbeschränkung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht 
hinreichend entsprochen. Er ist von seiner eigenen Grundentscheidung, innerhalb der Schedule der Kapitaleinkünfte 
eine Verrechnung von Verlusten mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen zuzulassen (§ 20 Abs. 6 Satz 2 EStG), 
abgewichen, indem er vorhergehende Veräußerungsgewinne aus Aktien uneingeschränkt besteuert und 
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Veräußerungsverluste aus Aktien abweichend von der allgemeinen Regelung einer zusätzlichen 
Verlustverrechnungsbeschränkung unterwirft. Auch wenn man die allgemeine Verlustverrechnungsbeschränkung in 
§ 20 Abs. 6 Satz 2 EStG für negative Kapitaleinkünfte mit den positiven Einkünften tariflich besteuerter 
Einkunftsarten mit Blick auf den proportionalen Sondertarif des § 32d Abs. 1 EStG als gerechtfertigt ansieht, weil die 
Verrechnung proportional niedrig besteuerter Verluste aus Kapitalvermögen mit progressiv hoch besteuerten 
Gewinnen aus anderen Einkunftsarten nicht folgerichtig wäre, bedarf es einer gesonderten verfassungsrechtlichen 
Rechtfertigung dafür, dass innerhalb der schedulär besteuerten Kapitaleinkünfte Aktienveräußerungsverluste 
wiederum anders als die übrigen negativen Einkünfte aus Kapitalvermögen behandelt werden (vgl. HHR/Buge, § 20 
EStG Rz 8; Wernsmann, DStR 2009, Beihefter zu Heft 34, 101 (104); BVerfG-Beschluss in BVerfGE 145, 106, Rz 105; 
vgl. auch BVerfG-Beschluss vom 08.03.1978 - 1 BvR 117/78, HFR 1978, 293).


52 bbb) Für eine strengere, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierte Prüfung spricht auch, dass sich § 20 Abs. 6 
Satz 5 EStG auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann (vgl. oben unter B.III.2.d). Denn 
die vom Grundrecht der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Entscheidung, zwischen 
verschiedenen Kapitalanlageobjekten und -formen auszuwählen, wird dadurch beeinträchtigt, dass der 
Steuerpflichtige, wenn er aufgrund erzielter Verluste nicht mehr in Aktien investieren kann oder will, die endgültige 
Nichtberücksichtigung der erlittenen Verluste hinnehmen muss. Er wird von der durch § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
bewirkten Verluststreckung deshalb dazu angehalten, seine Investition in die Verlustaktien auch dann nicht zu 
beenden, wenn die eingetretene Verlustsituation ihn ansonsten zum Ausstieg aus diesem Anlagesegment motivieren 
würde (vgl. Jochum in KSM, EStG, § 20 Rz H 65).


53 bb) § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG hält jedoch bereits einer Prüfung am Maßstab des Willkürverbots nicht stand. Die 
Regelung genügt daher erst recht nicht den sich aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergebenden Anforderungen 
(vgl. oben unter aa). Es fehlt ein sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung. Er ergibt sich 
weder aus der Gefahr der Entstehung erheblicher Steuermindereinnahmen aufgrund qualifizierter Haushaltsrisiken 
(aaa) noch aus dem Gesichtspunkt der Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen (bbb) oder aus anderen 
außerfiskalischen Förderungs- und Lenkungszielen (ccc). Der rein fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung 
kommt als Rechtfertigungsgrund ebenfalls nicht in Betracht (ddd). Der Steuerpflichtige kann der 
Ungleichbehandlung auch nicht durch ein zumutbares Verhalten ausweichen (eee).


54 aaa) Die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist nicht aufgrund der Notwendigkeit zur 
Verhinderung von durch Spekulation mit Aktien bedingten, abstrakt drohenden qualifizierten Haushaltsrisiken 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt.


55 (1) Der Gesetzgeber hat die Einführung der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
maßgeblich mit den von Spekulationsgeschäften mit Aktien ausgehenden erheblichen Risiken für die öffentlichen 
Haushalte begründet. Die Erfahrung der Vergangenheit habe gezeigt, dass Kursstürze an den Aktienmärkten zu 
einem erheblichen Verlustpotential bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften führen könnten, wie 
insbesondere die Börsenbaisse der Jahre 2000 bis 2002 gezeigt habe, im Rahmen derer aus Veräußerungsgeschäften 
mit Aktien innerhalb der Jahresfrist Verluste in Höhe von insgesamt 11,2 Mrd. € angefallen seien. Für das gesamte 
Steueraufkommen hätten diese Verluste keine relevante Bedeutung gehabt, da Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften lediglich mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften, also insbesondere nicht mit 
Zins- und Dividendeneinkünften, hätten verrechnet werden können. Ließe man mit der Überführung der Besteuerung 
von Einkünften aus der Veräußerung von Aktien von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 2008 nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
EStG eine Verrechnung von Verlusten aus der Spekulation mit Aktien mit positiven Einkünften aus (anderem) 
Kapitalvermögen zu, bestünde die Gefahr, dass bei vergleichbaren Kursstürzen innerhalb kürzester Zeit 
Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe drohten. Zur Verhinderung der von Veräußerungsgeschäften mit Aktien 
danach ausgehenden erheblichen Risiken für die öffentlichen Haushalte sei es daher geboten, die Verrechnung von 
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Verlusten aus Spekulationsgeschäften mit Aktien auf ebensolche Gewinne zu beschränken (vgl. BTDrucks 16/5491, 
S. 19; vgl. auch Moritz/Strohm in Frotscher/Geurts, EStG, § 20 n.F. Rz 51 f.).


56 (2) Der Gesetzgeber hat der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG damit eine ausschließlich 
fiskalischen Interessen geschuldete Rechtfertigung gegeben, die zwar nicht in erster Linie in dem Zweck der 
Erzielung von Steuermehreinnahmen besteht, aber auf die Sicherung des Steueraufkommens durch die Vermeidung 
von abstrakt drohenden erheblichen Steuermindereinnahmen aufgrund von Spekulationsgeschäften mit Aktien 
gerichtet ist. Das BVerfG hat zwar entschieden, dass die Berücksichtigung der Erfordernisse des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ein Gemeinwohlanliegen ist, das der Gesetzgeber im Rahmen seines 
Entscheidungsspielraums verfolgen und im Vergleich zu anderen Zielen gewichten darf (oben unter B.III.3.b aa aaa; 
vgl. auch BFH-Urteil vom 22.08.2012 - I R 9/11, BFHE 238, 419, BStBl II 2013, 512, Rz 23, zur Verstetigung des 
Steueraufkommens als "qualifizierter Fiskalzweck"). Aus Sicht des Senats sind die vom Gesetzgeber zur Einführung 
der Verlustausgleichsbeschränkung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG angeführten Gründe jedoch nicht geeignet, die 
vorliegende Durchbrechung des Grundsatzes der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu 
rechtfertigen. Denn auch wenn man annimmt, dass einzelne Steuerpflichtige jedenfalls dann, wenn sie durch ihr 
Verhalten besondere Risiken für die öffentlichen Haushalte verursachen, zu Sonderlasten herangezogen werden 
dürfen, muss die gesetzgeberische Rechtfertigung, die typisierend an die mit Aktiengeschäften verbundenen 
Verlustrisiken anknüpft, realitätsgerecht ausgestaltet sein. Die gesetzliche Typisierung darf keinen atypischen Fall als 
Leitbild wählen, sondern muss den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen. Dies ist hier zur Überzeugung des 
Senats nicht der Fall.


57 (a) Der Gesetzgeber überschreitet die Grenzen zulässiger Typisierung (oben unter B.III.2.c), wenn er davon ausgeht, 
dass die aufgrund eines Börsencrashs zu erwartenden Verluste aus der Veräußerung von Aktien ohne die 
Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG in vollem Umfang steuermindernd geltend gemacht 
werden und gravierende Auswirkungen auf das Steueraufkommen haben können.


58 Unter Geltung der früheren Rechtslage bis zum 31.12.2008 (vgl. oben unter B.I.1.) war eine Verrechnung von 
Aktienveräußerungsverlusten mit Gewinnen aus allen anderen privaten Veräußerungsgeschäften, also auch mit 
Gewinnen aus der Veräußerung anderer Wertpapierformen oder von Grundstücken möglich (vgl. Schmidt/Weber-
Grellet, EStG, 26. Aufl., § 23 Rz 16 ff.). Die Wahrscheinlichkeit, Verluste aus Veräußerungsgeschäften mit Aktien 
bereits im jeweiligen Veranlagungszeitraum ausgleichen zu können, war folglich deutlich größer (vgl. Jochum in 
KSM, EStG, § 20 Rz H 65). Zudem bestand aufgrund der Haltefristen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG 2008 
der Zwang, die Verluste vor deren Ablauf zu realisieren, um sie steuerlich geltend machen zu können.


59 Anders ist dies unter der geltenden Rechtslage, in der der Steuerpflichtige die Aktien in Verlustphasen halten kann, 
ohne die Nichtsteuerbarkeit eines späteren Aktienveräußerungsverlusts befürchten zu müssen. Selbst wenn man 
aber von dem nicht realitätsgerechten Fall ausginge, dass die zunächst rein buchmäßig bestehenden Verluste durch 
Veräußerung sämtlicher betroffenen privat gehaltenen Aktien steuerbar realisiert würden, wäre angesichts der 
Regelung in § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG eine Verrechnung der Aktienverluste mit tariflich zu besteuernden positiven 
Einkünften anderer Einkunftsarten ausgeschlossen. Verrechnungspotential bestünde ohne die Regelung in § 20 
Abs. 6 Satz 5 EStG nur innerhalb der zum gesonderten Tarif (§ 32d Abs. 1 EStG) zu besteuernden Kapitaleinkünfte, 
soweit neben den realisierten Aktienveräußerungsverlusten ausreichend positive Kapitalerträge nach § 20 Abs. 1 und 
Abs. 2 EStG erzielt würden; ansonsten bliebe es beim Vortrag nicht genutzter Aktienveräußerungsverluste.


60 Die Annahme des Gesetzgebers, auch bei Eintritt eines Börsencrashs würden trotz erheblicher Veräußerungsverluste 
andere positive Kapitalerträge (z.B. Zins- und Dividendenerträge und Veräußerungsgewinne gemäß § 20 Abs. 2 EStG) 
in einem Maße erzielt, dass die dadurch ermöglichte Verlustverrechnung innerhalb der Schedule ein strukturelles 
Haushaltsrisiko für den Fiskus aufgrund massiver Steuerausfälle mit sich bringen würde, ist jedoch nicht ohne 
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weiteres realitätsgerecht. Anders als noch die Beschränkung der Verlustverrechnung bei privaten 
Veräußerungsgeschäften nach § 23 Abs. 3 Satz 8 EStG 2008 isoliert § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG die Verluste aus der 
Veräußerung von Aktien in einer eigenen Schedule innerhalb der Schedule des § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG. Dass von 
Veräußerungsgeschäften mit Aktien auch unter Geltung der neuen Rechtslage qualifizierte Haushaltsrisiken für das 
staatliche Steueraufkommen ausgehen, ist vom Gesetzgeber daher nicht plausibel dargetan.


61 (b) Auch soweit der Gesetzgeber zwar Verluste aus der Veräußerung von Aktien, nicht aber solche aus der 
Veräußerung indirekter Aktienanlagen (z.B. von Aktienfondsanteilen, Aktienzertifikaten oder Aktienoptionen) der 
besonderen Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG unterwirft, geht er von einer 
unzutreffenden Typisierung der Haushaltsrisiken aus.


62 Es ist nicht realitätsgerecht, wenn der Gesetzgeber bei der Veräußerung von Aktienfondsanteilen in einem 
Börsencrash typisierend ein geringeres Haushaltsrisiko annimmt. Aktienfonds mindern zwar im Vergleich zu 
Einzelaktien durch ihre Streuung die Gefahr sehr hoher Verluste aufgrund von Unternehmensrisiken, sind aber von 
gesamtwirtschaftlichen Marktrisiken, die der Gesetzgeber als maßgeblichen Grund für die Schaffung des § 20 Abs. 6 
Satz 5 EStG angesehen hat, in gleicher Weise betroffen. Von in Zusammenhang mit einem Börsencrash auftretenden 
Kursstürzen wären sie ebenfalls erfasst, und eine hierdurch ausgelöste Veräußerung einer großen Zahl von 
Aktienfondsanteilen würde ebenso wie die Veräußerung von Einzelaktien zu einer Minderung des Steueraufkommens 
beitragen. Die Gesetzesbegründung verkennt ferner, dass auch Optionsscheine und Zertifikate zum Teil weit höhere 
Verlustrisiken als Aktien bergen (vgl. Jochum in KSM, EStG, § 20 Rz H 57).


63 Nichts anderes gilt, soweit der Gesetzgeber bei der Einschätzung des Haushaltsrisikos auf den tatsächlichen 
Verbreitungsgrad der einzelnen Anlageform (z.B. bei Aktienzertifikaten) abstellt. Dies erscheint angesichts des 
Umstandes, dass das Anlagerisiko in seiner Höhe nicht (nur) von der Zahl der gehandelten Kapitalanlagen, sondern 
auch von dem zugrunde liegenden Investitionsvolumen und dem Risikopotential der jeweiligen Kapitalanlage 
abhängt, ebenfalls nicht realitätsgerecht. Abgesehen davon knüpft der Gesetzgeber mit dem Verbreitungsgrad einer 
Kapitalanlage an ein Kriterium an, auf das der einzelne Steuerpflichtige bei seiner Anlageentscheidung keinen 
Einfluss nehmen kann, so dass hier ungeachtet gesetzgeberischer Einschätzungs- und Prognosespielräume 
verschärfte Anforderungen an die Typisierung zu stellen sind. Diese Anforderungen sind nach Auffassung des Senats 
nicht mehr gewahrt, wenn die Ungleichbehandlung darauf gestützt wird, dass der Steuerpflichtige einer größeren 
Anlegergruppe angehört, auch wenn sich ein Haushaltsrisiko regelmäßig erst aus einer Addition einer Vielzahl von 
Einzelrisiken ergeben kann.


64 Vor diesem Hintergrund hätte eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung erfordert, dass auch solche Kapitalanlagen, die 
mit weit höheren Verlustrisiken als Aktien verbunden sind und ein im Vergleich zum Verbreitungsgrad deutlich 
größeres Investitionsvolumen aufweisen, in die Verlustverrechnungsbeschränkung einbezogen werden 
(Moritz/Strohm in Frotscher/Geurts, EStG, § 20 n.F. Rz 51 f.; Jochum in KSM, EStG, § 20 Rz H 59).


65 (c) Der Gesetzgeber überschreitet seine Typisierungsbefugnis schließlich auch insoweit, als er abstrakt drohende 
Haushaltsrisiken aufgrund eines Börsencrashs als Rechtfertigungsgrund für eine Verlustverrechnungsbeschränkung 
heranzieht, die ihre Wirkung unabhängig vom Eintritt eines Börsencrashs entfaltet. § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG gilt 
nämlich nicht nur für Aktienveräußerungsverluste, die aus der Veräußerung infolge massiver Kursstürze resultieren, 
sondern auch (überschießend) für solche, die in der Phase eines Börsenanstiegs erzielt werden oder entstehen, wenn 
der Steuerpflichtige die Aktien bis zur Abwicklung und Löschung der AG im Register oder einer insolvenzbedingten 
Ausbuchung aus seinem Depot hält (vgl. oben unter B.III.3.a aa). Der Gesetzgeber hat damit die abstrakte Gefahr 
eines Börsencrashs zum Anlass für eine von dieser Situation losgelöste und über diese hinausgehende generelle 
Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste genommen. Der der Regelung zugrunde liegende 
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Ausnahmefall hat im Tatbestand der Norm keinen Niederschlag gefunden (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 145, 
106, Rz 128).


66 bbb) Die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG lässt sich auch nicht mit der Notwendigkeit 
zur Verhinderung missbräuchlicher Steuergestaltungen verfassungsrechtlich rechtfertigen. Insbesondere scheidet ein 
Rückgriff auf die Begründung der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 23 Abs. 3 Sätze 8 und 9 EStG 2008 aus 
(vgl. oben unter B.I.1.). Der BFH sah in der Möglichkeit, Verluste innerhalb der Haltefrist des § 23 EStG 2008 zu 
realisieren, Gewinne dagegen erst nach Ablauf der Haltefrist und damit steuerfrei vereinnahmen zu können, eine 
Missbrauchsmöglichkeit, der der Gesetzgeber mit einer Verlustverrechnungsbeschränkung begegnen durfte, da in 
einem solchen Fall eine unmittelbare Verrechnung dieser Verluste mit positiven Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten nicht ermöglicht werden müsse (vgl. BFH-Urteile in BFHE 215, 202, BStBl II 2007, 259; vom 
07.11.2006 - IX R 45/04, BFH/NV 2007, 1473, und vom 06.03.2007 - IX R 31/04, BFH/NV 2007, 1478). Dieser Zweck 
greift indes nicht mehr, seit § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG Veräußerungsgewinne und -verluste unabhängig von einer 
Haltefrist steuerlich erfasst, so dass die Steuerbarkeit von Verlusten und die Nichtsteuerbarkeit von Gewinnen vom 
Steuerpflichtigen nicht mehr planmäßig gestaltet werden kann. Im Übrigen stellt die Herbeiführung von 
Verlustverrechnungspotential keinen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten dar, weil der Steuerpflichtige, wenn 
er sich durch die Veräußerung von Verlustaktien trennt, nicht gegen eine gesetzlich vorgegebene Wertung verstößt, 
sondern im Gegenteil von der ihm in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG gesetzlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch 
macht (BFH-Urteile vom 12.06.2018 - VIII R 32/16, BFHE 262, 74, BStBl II 2019, 221, Rz 21, und vom 29.09.2020 - 
VIII R 9/17, Rz 21). Auch aus § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG folgt, dass der Steuerpflichtige Verluste zeitlich so realisieren 
darf, dass ein unmittelbarer Ausgleich mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen im jeweiligen 
Veranlagungszeitraum möglich ist, weil sich im Saldo ein realitätsgerechtes Abbild seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zeigt. Dass die Veräußerung einer Aktie im Verlustzeitpunkt als solche nicht als missbräuchlich 
angesehen werden kann, zeigt sich schließlich auch daran, dass Verluste natürlicher Personen aus der Veräußerung 
von im Betriebsvermögen gehaltenen Aktien oder aus wesentlichen privaten Beteiligungen i.S. des § 17 Abs. 1 EStG 
(unter den weiteren Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Satz 6 EStG) weiterhin voll ausgleichsfähig sind, obwohl der 
Realisationszeitpunkt hier gleichermaßen der Disposition des Steuerpflichtigen unterliegt (vgl. Jachmann, DStJG 
Bd. 34, 251 (264); Englisch, StuW 2007, 221 (238); Worgulla, Die Bruttobesteuerung in der Schedule der Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, 266 f.).


67 ccc) Ein sachlicher Grund für die vom Gesetzgeber vorgenommene Differenzierung ergibt sich auch nicht aus 
etwaigen mit der Regelung verfolgten außerfiskalischen Förderungs- und Lenkungszielen.


68 (1) Der Steuergesetzgeber ist grundsätzlich nicht gehindert, außerfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele aus 
Gründen des Gemeinwohls zu verfolgen (zu den Kapitaleinkünften s. BVerfG-Urteil in BVerfGE 84, 239). Nur dann 
jedoch, wenn solche Förderungs- und Lenkungsziele von erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidungen getragen 
werden, sind sie auch geeignet, rechtfertigende Gründe für steuerliche Belastungen oder Entlastungen zu liefern. 
Weiterhin müssen die Förderungs- und Lenkungszwecke gleichheitsgerecht ausgestaltet sein und jedenfalls ein 
Mindestmaß an zweckgerechter Ausgestaltung aufweisen (BVerfG-Beschlüsse vom 22.06.1995 - 2 BvL 37/91, 
BVerfGE 93, 121, und vom 07.11.2006 - 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1; BVerfG-Urteile vom 06.03.2002 - 2 BvL 17/99, 
BVerfGE 105, 73, und in BVerfGE 122, 210, m.w.N.).


69 (2) Danach kommen Förderungs- oder Lenkungszwecke als Grundlage sachlicher Rechtfertigung der Regelung in 
§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht in Betracht. Zwar kann der Gesetzesbegründung das Lenkungsziel entnommen werden, 
dass mit der Verlustverrechnungsbeschränkung gesamtwirtschaftlich unerwünschten Fehlanreizen zur Durchführung 
von Spekulationsgeschäften, die mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken für die Allgemeinheit verbunden sind, 
entgegengewirkt werden sollte (BTDrucks 16/5491, S. 19). Spekulationen auf Kosten der Allgemeinheit zu 
verhindern, stellt auch grundsätzlich einen legitimen Grund für eine Durchbrechung des 
einkommensteuerrechtlichen Grundsatzes dar, wonach Verluste eines Veranlagungszeitraums mit anderen vom 
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Steuerpflichtigen erzielten positiven Einkünften ausgeglichen werden können (vgl. BFH-Urteil vom 17.10.1990 - 
I R 182/87, BFHE 162, 307, BStBl II 1991, 136, unter II.B.III.1.b [Rz 23]; BVerfG-Beschluss vom 08.10.1975 - 
1 BvR 141/75, HFR 1975, 581). Aufgrund der generellen Einbeziehung von Gewinnen aus der Veräußerung von 
Aktien in die Steuerbarkeit unabhängig von einer Mindesthaltedauer kann nach Auffassung des Senats aber nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Ausgestaltung der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 
EStG vom Gesetzgeber hinreichend auf diesen Zweck abgestimmt worden ist (vgl. Wernsmann, DStR 2009, Beihefter 
zu Heft 34, 101 (104); Schönfeld in Schaumburg/Rödder, Unternehmensteuerreform 2008, 640). Denn die 
Einschränkung der Verlustverrechnung betrifft sämtliche Fälle der Entstehung von Aktienveräußerungsverlusten und 
damit auch Verluste aus der Veräußerung von langfristigen (nicht-spekulativen) Aktienanlagen (vgl. oben unter 
B.III.3.a).


70 Die Regelung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist im Hinblick auf den Lenkungszweck der Verhinderung von 
Spekulationen auf Kosten der Allgemeinheit aber auch zu eng gefasst. Nicht in die 
Verlustverrechnungsbeschränkung einbezogen sind nämlich solche Kapitalanlagen, die deutlich höhere 
Gewinnchancen und Verlustrisiken als Aktien beinhalten und sich deshalb besser für Spekulationszwecke eignen 
(Moritz/Strohm in Frotscher/Geurts, EStG, § 20 n.F. Rz 52; Jachmann-Michel, StuW 2018, 9 (27)).


71 Vor diesem Hintergrund vermag der Rechtfertigungsgrund der Vermeidung der Spekulation auf Kosten der 
Allgemeinheit die Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht zu tragen.


72 ddd) Offen bleiben kann, ob die Einführung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG auch der Gegenfinanzierung der 
Unternehmensteuerreform 2008 diente (vgl. hierzu Loos, DStZ 2010, 78 (79 ff.)). Denn der rein fiskalische Zweck der 
staatlichen Einnahmenmehrung reicht für sich genommen nicht als rechtfertigender Grund für eine Abweichung vom 
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aus (BVerfG-Beschlüsse vom 21.06.2006 - 
2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164, und in BVerfGE 141, 1, Rz 96).


73 eee) Eine hinreichende verfassungsrechtliche Rechtfertigung kann schließlich nicht daraus erwachsen, dass der 
Steuerpflichtige grundsätzlich die Möglichkeit hätte, anstelle einer Direktanlage in Aktien auf andere (auch 
aktienbasierte) Kapitalanlagen auszuweichen, die nicht zu nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nur eingeschränkt 
verrechenbaren Veräußerungsverlusten führen. Ein mögliches Ausweichverhalten des Steuerpflichtigen vermag eine 
Ungleichbehandlung nur dann zu rechtfertigen, wenn es für den Steuerpflichtigen zumutbar ist und diesen 
insbesondere nicht an der Ausübung seiner grundrechtlich geschützten Freiheiten hindert (vgl. BVerfG-Beschluss 
vom 15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Rz 135). Von einer solchen Beeinträchtigung grundrechtlich 
geschützter Freiheiten wäre aus Sicht des Senats aber auszugehen, wenn sich der Steuerpflichtige aus Gründen der 
steuerlichen Verlustnutzung auf andere Anlageformen verweisen lassen müsste, da es allein ihm obliegt, im Rahmen 
seiner Dispositionsfreiheit zwischen den verschiedenen Anlageformen zu entscheiden (vgl. oben unter 
B.III.3.b aa bbb).


74 4. Eine die Verfassungswidrigkeit vermeidende verfassungskonforme Auslegung von § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist nicht 
möglich.


75 a) Die verfassungskonforme Gesetzesauslegung gebietet es, bei mehreren Möglichkeiten der Normauslegung, die 
teils zu einem verfassungswidrigen und teils zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führen, diejenige maßgeblich 
sein zu lassen, bei der die Regelung mit der Verfassung vereinbar ist. Im Wege der verfassungskonformen Auslegung 
darf einem nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Gesetz jedoch nicht ein entgegengesetzter Sinn verliehen, der 
normative Gehalt der auszulegenden Vorschrift nicht grundlegend neu bestimmt und das gesetzgeberische Ziel nicht 
in einem wesentlichen Punkt verfehlt werden (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 02.04.2001 - 1 BvR 355/00, 1 BvR 409/00, 
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1 BvR 674/00, Neue Juristische Wochenschrift 2001, 2160, und vom 26.04.1994 - 1 BvR 1299/89, 1 BvL 6/90, 
BVerfGE 90, 263).


76 b) Danach scheidet im Streitfall eine verfassungskonforme Auslegung aus. Insbesondere kann § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG 
nicht dahin einschränkend ausgelegt werden, dass Verluste aus Aktienveräußerungen mit anderen positiven Erträgen 
aus Aktien i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, z.B. Dividenden, verrechnet werden können, obwohl es sich insoweit um 
dieselbe Quelle wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit handelt und Aktienkursverluste --insbesondere bei zeitlicher 
Nähe der Veräußerung zum Dividendenstichtag-- auch auf zuvor erfolgten Ausschüttungen beruhen können (vgl. 
Dinkelbach, DB 2009, 870 (873)). Denn nach dem eindeutigen Wortlaut des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist ein Ausgleich 
nur mit Gewinnen aus Kapitalvermögen i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, die aus der Veräußerung von 
Aktien entstehen, möglich. Auch nach dem in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommenden Willen des 
Gesetzgebers (BTDrucks 16/5491, S. 19) sollte eine Verrechnung der Aktienveräußerungsverluste mit jeglichen 
anderen Einkünften aus Kapitalvermögen, insbesondere auch mit Zins- und Dividendeneinkünften, ausgeschlossen 
sein (im Ergebnis ebenso auch Recnik, Die Besteuerung privater Kapitaleinkünfte durch die Abgeltungsteuer, 151).


77 IV. Weitere Verfassungsverstöße


78 Ob und inwieweit § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG auch unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen Art. 14 GG 
verfassungswidrig ist, lässt der Senat offen. Die Beurteilung etwaiger weiterer Verfassungsverstöße obliegt allein 
dem BVerfG; sie gehört nicht zur Begründung des Vorlagebeschlusses (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 141, 1, 
Rz 31; vgl. auch BeckOK BVerfGG/Geißler, 10. Ed. [01.01.2021], § 80 Rz 61, m.w.N.).
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Antwort
der Bundesregierung


auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Schäffler, Christian Dürr, 
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/31289 –


Besteuerung von Aktiengewinnen


V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r


Der Bundesfinanzhof hat das Bundesverfassungsgericht mit dem Beschluss 
vom 17. November 2020 (VIII R 11/18) zur Klärung der Frage angerufen, ob 
es verfassungsgemäß ist, dass Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur 
mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien verrechnet werden dürfen. Ein 
Kläger vor dem Bundesfinanzhof hatte aus der Veräußerung von Aktien aus-
schließlich Verluste erzielt. Er beantragte, diese Verluste mit seinen sonstigen 
Einkünften aus Kapitalvermögen, die nicht aus Aktienveräußerungsgewinnen 
bestanden, zu verrechnen (vgl. https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pres
semeldungen/detail/vorlage-an-das-bundesverfassungsgericht-der-bfh-haelt-di
e-verlustverrechnungsbeschraenkung-fuer-aktienveraeusserungsverluste-fuer-
verfassungswidrig/).


1. Wie hoch sind die jährlichen steuerlichen Einnahmen nach Kenntnis der 
Bundesregierung durch die Besteuerung von Aktien (bitte für die letzten 
fünf Jahre angeben)?


2. Wie hoch sind die jährlichen steuerlichen Einnahmen nach Kenntnis der 
Bundesregierung durch die Besteuerung von anderen Kapitalanlagen (bitte 
für die letzten fünf Jahre angeben)?


Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet.
Die Besteuerung von Kapitalerträgen sowie von Erträgen aus der Veräußerung 
von Wertpapieren erfolgt grundsätzlich im Steuerabzugsverfahren mit abgelten-
der Wirkung („Abgeltungsteuer“). Eine abgeltende Wirkung des Steuerabzugs 
tritt jedoch nur für Kapitalerträge ein, die nicht zu den Einkünften aus Land- 
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb (Einzelunternehmen, Personengesell-
schaften sowie Kapitalgesellschaften), aus selbständiger Arbeit oder aus Ver-
mietung und Verpachtung gehören. Insofern wird ein beträchtlicher Teil der im 
Abzugsverfahren erhobenen Steuereinnahmen im Rahmen der Veranlagung 
aufgrund der Einbeziehung der zugrundeliegenden Kapitaleinkünfte in das Be-
steuerungsverfahren bei der Festsetzung der Steuer wieder angerechnet.
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Die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge wird in der Statistik der kassenmäßigen 
Steuereinnahmen in zwei Steuerarten erfasst: in der „Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge“ (vor Einführung der Abgeltungsbesteuerung als 
„Zinsabschlag“ bezeichnet) und in den „nicht veranlagten Steuern vom Ertrag“.
Unter der Position „Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge“ wer-
den seit Einführung der Abgeltungsteuer neben den Steuern auf die Erträge aus 
festverzinslichen Wertpapieren auch die Einnahmen aus der Besteuerung von 
Veräußerungserträgen von Wertpapieren (u. a. Aktien, festverzinsliche Wertpa-
piere etc.) gebucht. Unter den "nicht veranlagten Steuern vom Ertrag" werden 
neben dem Aufkommen aus der Dividendenbesteuerung auch noch das Auf-
kommen aus der Besteuerung von Vergütungen von Aufsichtsratsmitgliedern 
sowie weitere im Quellensteuerabzugsverfahren erhobene Steuern zusammen-
gefasst. Es ist davon auszugehen, dass das Aufkommen aus der Dividendenbe-
steuerung den überwiegenden Anteil (ca. 97 bis 98 Prozent) zum Kassenauf-
kommen der „nicht veranlagten Steuern vom Ertrag“ beiträgt. Vom Aufkom-
men der „nicht veranlagten Steuern vom Ertrag“ werden zudem Erstattungen 
des Bundeszentralamts für Steuern abgezogen. Die Erstattungen werden über-
wiegend an beschränkt Steuerpflichtige aufgrund von Doppelbesteuerungsab-
kommen geleistet.
Der Bundesregierung liegen keine statistischen Informationen über eine weitere 
Aufteilung der Steuereinnahmen aus der Abgeltungsteuer vor, die über die Auf-
teilung in die beiden oben genannten Steuerarten hinausgehen.
Die nachfolgende Tabelle weist das Aufkommen der im Steuerabzugsverfahren 
erhobenen Kapitalertragsteuer in den Jahren 2016 bis 2020 aus:


in Mio.
Euro


Abgeltungsteuer 
auf Zins- und 
Veräußerungs-


erträge*


nicht veranlag-
te Steuern vom 
Ertrag**/***


Summe 1 + 2 = 
Kapitalertrag-


steuer


Erstattungen 
des Bundes-


zentralamts für 
Steuern****


1 2 3 4
2016 5.940 19.452 25.392 1.626
2017 7.333 20.918 28.251 1.999
2018 6.893 23.176 30.069 1.300
2019 5.146 23.485 28.631 1.035
2020 6.763 21.498 28.261 1.445


* seit 1. Januar 2009 "Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge" und Einbeziehung der 
Veräußerungserträge in die Besteuerung
** zum weitaus überwiegenden Teil Kapitalertragsteuer auf Dividenden
***gemindert um die Erstattungen des Bundeszentralamts für Steuern (siehe Spalte 4)
**** vom Aufkommen der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag abgezogen


3. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, wie viele Personen jährlich 
Aktiengewinne steuerlich ausweisen?


Wie viele Personen verrechnen diese mit Verlusten aus anderen Aktienver-
äußerungen?


Laut der aktuellsten verfügbaren Einkommensteuerstatistik haben im Veranla-
gungsjahr 2017 rund 598 Tsd. Personen Gewinne aus Aktienveräußerungen in 
ihrer Steuererklärung angegeben. Rund 106 Tsd. Personen haben Angaben
zu Verlusten aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz (EStG) gemacht.
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4. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, wie viele Personen jährlich 
Gewinne aus anderen Kapitalanlagen steuerlich ausweisen?


Wie viele Personen verrechnen diese mit Verlusten aus anderen Kapitalan-
lagen?


Laut der aktuellsten verfügbaren Einkommensteuerstatistik haben im Veranla-
gungsjahr 2017 rund 9,5 Mio. Personen andere Kapitalerträge als aus Aktien-
veräußerungen in ihrer Steuererklärung angegeben. Rund 255 Tsd. Personen 
haben Angaben zu Verlusten aus Kapitalvermögen (ohne die Veräußerung von 
Aktien) gemacht.


5. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die Höhe der derzeit nicht mit-
einander verrechenbaren Gewinne bzw. Verlusten aus Aktien und anderen 
Kapitalanlagen und wie sich diese in den letzten fünf Jahren entwickelt 
haben?


Für den vergangenen Fünfjahreszeitraum liegen statistische Daten nur für die 
Jahre 2016 und 2017 vor. Die verbleibenden negativen Einkünfte aus Aktien-
vermögen beliefen sich im Veranlagungsjahr 2016 auf rund 507 Mio. Euro und 
in 2017 auf rund 328 Mio. Euro.


6. Hat die Bundesregierung Berechnungen über die steuerlichen Minderein-
nahmen angestellt bzw. vorliegen, wenn Gewinne oder Verluste aus Akti-
enveräußerungen mit anderen Kapitalanlagen verrechnet werden könnten?


Laut der aktuellsten verfügbaren Einkommensteuerstatistik lag der auf den 
31. Dezember 2017 festgestellte Verlust aus Aktienveräußerungen (§ 20 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG in der ab 1. Januar 2009 geltenden Fassung) bei 
rund 1,85 Mrd. Euro. Eine Verrechnung der Verluste aus Aktienveräußerungen 
mit allen Kapitaleinkünften dürfte vor diesem Hintergrund zu einem erhebli-
chen Steuermindereinnahmenpotential im dreistelligen Millionenbereich füh-
ren. Wann und in welcher Höhe diese genau eintreten würden, ist jedoch unter 
anderem auch davon abhängig, wann und in welcher Höhe entsprechende posi-
tive Kapitaleinkünfte zur Verrechnung zur Verfügung stehen würden.


7. Plant die Bundesregierung (unabhängig oder in Folge eines möglichen Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts) Maßnahmen hinsichtlich der Besteu-
erung von Aktiengewinnen?


a) Wenn ja, welche?


b) Wenn ja, mit welchem Zeitplan?


Die Bundesregierung plant keine Maßnahmen.


8. Wie viele Verfahren hinsichtlich verfassungskonformer Besteuerung wur-
den nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten fünf Jahren seitens 
des Bundesverfassungsgerichts behandelt bzw. sind dort noch anhängig?


Wie viele Gesetze hinsichtlich Besteuerung wurden in den letzten fünf 
Jahren als verfassungswidrig eingestuft?


Die Mehrzahl der verfassungsgerichtlichen Verfahren in Steuersachen endet mit 
einem Nichtannahmebeschluss wegen Erfolglosigkeit. Diese Verfahren werden 
der Bundesregierung daher i. d. R. nicht zur Stellungnahme zugestellt, so dass 
der Bundesregierung dazu keine entsprechenden Daten vorliegen. Die wenigen 
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Verfahren, die zur Feststellung einer Verfassungswidrigkeit führen, sind anhand 
der Internet-Veröffentlichung des Bundesverfassungsgerichts öffentlich zu-
gänglich
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Seite 2 Die Übermittlungsmöglichkeit mit diesen neuen Taxonomien wird für Testfälle voraussicht-
lich ab November 2021 und für Echtfälle ab Mai 2022 gegeben sein. 


Die einzelnen Änderungen in den Taxonomien ergeben sich aus dem ebenfalls unter 
www.esteuer.de eingestellten Änderungsnachweis. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Allgemeines  
Die Taxonomie 6.5 wurde zum 14.04.2021 fertiggestellt und mit BMF-Schreiben vom 
09.07.2021 amtlich bekannt gegeben. Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus den 
folgenden Hinweisen. 
  
 
I. Inhaltliche Änderungen / Weiterentwicklung der Taxonomie  


1. Qualitätssicherung der Taxonomie 


Auch in dieser Version ergeben sich Änderungen aus der Überarbeitung und redaktionellen 
Qualitätssicherung der Taxonomie: 
 


o Die Bezeichner wie auch die englischen Übersetzungen der Bezeichner wurden einer 
Qualitätskontrolle unterzogen und soweit erforderlich angepasst. 


o Mussfeldauszeichnungen wurden überprüft und teilweise gelöscht oder umgewandelt 
(„Rechnerisch notwendig, soweit vorhanden“). 


2. Überarbeitung der Positionserläuterungen (definitionGuidance und Referenzen) 


Die Überarbeitung der „definitionGuidance“ ist eine Standardarbeit und wird bei jeder 
Taxonomie durchgeführt. Damit wird die Erwartungshaltung der Finanzverwaltung, in 
welcher Position bestimmte Sachverhalte abgebildet werden sollen, beschrieben. Die 
definitionGuidance wurde anlassbezogen auf Aktualität überprüft und in Teilen überarbeitet. 
Gleichzeitig wurden die Referenzierungen überprüft und bei Bedarf angepasst. 


3. Löschung 


Positionen, deren Gültigkeitsdatum mehr als fünf Jahre in der Vergangenheit liegt  
(< 31.12.2016), wurden mit den zugehörigen Referenzen entfernt. 
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II. Wesentliche Änderungen im Einzelnen  
 
Die nachfolgend aufgeführten Änderungen resultieren aus 


o Gesetzesänderungen (soweit für die Übermittlung der E-Bilanz relevant) 
o Rückmeldungen aus der Wirtschaft 
o Rückmeldungen aus der Finanzverwaltung 
o Anforderungen aus der AG HGB-Taxonomie des XBRL-Deutschland e.V.  


 
An dieser Stelle werden die wesentlichen Änderungen in der Taxonomie beschrieben. Im 
Detail können die Änderungen aus den Excel-Dateien abgelesen werden. 


1. Änderungen im Bereich GCD 


 Bereits in der Taxonomie-Version 6.4 wurden die Positionen im Berichtsteil „Steuerlicher 
Betriebsvermögensvergleich“ als Mussfelder bzw. als Summenmussfeld ausgezeichnet. 
Die Ankündigung des Berichtsteils „Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich“ 
[genInfo.report.id.reportElement.reportElements.BVV] wurde nachträglich ebenfalls als 
Mussfeld ausgezeichnet. 


 Die Ankündigung des „Anlagenspiegel (netto)“ 
[genInfo.report.id.reportElement.reportElements.NA] wurde zur besseren 
Nachvollziehbarkeit in der Taxonomie für steuerliche Zwecke gesperrt (notPermittedFor = 
Einreichung an Finanzverwaltung). Die Übermittlung an die Finanzverwaltung wird bisher 
schon durch ERiC verhindert. 


 Die Ausprägungen „Rechtsform, Realgemeinde“ 
[genInfo.company.id.legalStatus.legalStatus.RG] und „frühere Rechtsformen, 
Realgemeinde“ [genInfo.company.id.legalStatus.formerStatus.RG] wurden für steuerliche 
Zwecke gesperrt (notPermittedFor = Einreichung an Finanzverwaltung). 
Dafür wurden die bisherigen Rechtsformausprägungen zur „Körperschaft des öffentlichen 
Rechts“ in „sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts“ umbenannt. Im 
Einzelnen sind dies folgende Positionen: 


o „Rechtsform, Körperschaft des öffentlichen Rechts“ 
[genInfo.company.id.legalStatus.legalStatus.KOER], 


o „frühere Rechtsformen, Körperschaft des öffentlichen Rechts“ 
[genInfo.company.id.legalStatus.formerStatus.KOER] 


o „Mutterunternehmen, Rechtsform, Körperschaft des öffentlichen Rechts“ 
[genInfo.company.id.parent.legalStatus.KOER] und  


o „Mutterunternehmen, Rechtsform, frühere Rechtsformen, Körperschaft des 
öffentlichen Rechts“ [genInfo.company.id.parent.legalStatus.formerStatus.KOER]. 


In den definitionGuidance zu den Rechtsformausprägungen „sonstige juristische Person 
des öffentlichen Rechts“ und „sonstige Personengesellschaft“ wurde ein Hinweis 
aufgenommen, dass unter weiteren Voraussetzungen in diesen Ausprägungen auch 
Realgemeinden zu deklarieren sind. 


 In der Taxonomie-Version 6.4 wurden Rechtsformausprägungen zu Genossenschaften 
gelöscht, soweit sie nicht die „Eingetragene Genossenschaft“ betrafen. Hierdurch wurde 
die Löschung weiterer Auswahlpositionen in den Bereichen „frühere Rechtsformen“, 
„Mutterunternehmen, Rechtsform“ und „Mutterunternehmen, frühere Rechtsformen“ 
erforderlich und durchgeführt. 


 Zu „Art des Wirtschaftszweigschlüssels“ [genInfo.company.id.industry.keyType] wurden 
die überholten Ausprägungen „NACE“ und „NACE 1.1“ (Statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft) gelöscht. Die Ausprägung „NACE 
2.0“ bleibt erhalten. 
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2. Änderungen in der Kern- und Ergänzungstaxonomie (GAAP / BRA) – mehrere 
Berichtsteile  


 Die Version enthält zwischen Wirtschaftsvertretern und Finanzverwaltung abgestimmte 
Taxonomie-Positionen aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht, die eine 
optimierte Abbildung für Sachverhalte mit einer stillen Beteiligung ermöglichen sollen. In 
diesem Zusammenhang greift die Version außerdem Anpassungen der Finanzverwaltung 
auf, die die steuerbilanzielle Abbildung und Bewertung von Anteilen an 
Personengesellschaften im Allgemeinen betreffen.  


Für fachliche Erläuterungen wird auf den Fachaufsatz „Die stille Gesellschaft in Handels- 
und Steuerbilanz“ (NWB-Ausgabe 45/2020 vom 06.11.2020) hingewiesen. 


 Davon-Positionen, die für handelsrechtliche Zwecke (Ausweiswahlrecht) alternativ neu 
eingeführt wurden, wurden für steuerliche Zwecke gesperrt, weil insoweit rechnerisch 
verknüpfte Positionen vorhanden sind (notPermittedFor = steuerlich). 


3. Änderungen in der Kern- und Ergänzungstaxonomie (GAAP / BRA) – Bilanz und 
Angaben unter der Bilanz 


 Da die Kompensationsrücklage gem. R 6.11 Abs. 3 EStR spätestens im Wirtschaftsjahr 
2024 bzw. 2024/25 aufgelöst werden muss, wurde die Gültigkeit der Position „Sonstige 
Sonderposten, andere Sonderposten, Kompensationsrücklage gem. R 6.11 Abs. 3 EStR“ 
[bs.eqLiab.otherSpecRes.other.EStR6_11_3] zeitlich begrenzt (validThrough = 
30.12.2025). 


 Im Bereich der „Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ mit 
Unterpositionen wurden Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass für 
steuerliche Zwecke nur Drohverlustrückstellungen im Zusammenhang mit 
Bewertungseinheiten übermittelt werden können. Die Position „übrige Rückstellungen für 
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ 
[bs.eqLiab.accruals.other.imminentLoss.other] wurde für steuerliche Zwecke gesperrt 
(notPermittedFor = steuerlich). Die Position „nicht zuordenbare Rückstellungen für 
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ 
[bs.eqLiab.accruals.other.imminentLoss.nonAllocable] wurde gelöscht. 


 Die Position „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, Disagio/Damnum“ 
[bs.ass.prepaidExp.loadRedempt] wurde aus rein handelsrechtlichen Gründen 
umbenannt in „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, 
Disagio/Damnum/Unterschiedsbetrag nach § 250 Abs. 3 HGB“. Daneben wurde aufgrund 
der handelsrechtlichen Ausweisalternativen zusätzlich zur eigentlichen Position die 
davon-Position „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, davon 
Disagio/Damnum/Unterschiedsbetrag nach § 250 Abs. 3 HGB“ 
[bs.ass.prepaidExp.LoadRedemptHGBs250_3] unterhalb des 
Rechnungsabgrenzungspostens [bs.ass.prepaidExp] eingefügt. Die davon-Position hat 
die Kennzeichnung „notPermittedFor = steuerlich“ erhalten. 


 Ebenfalls aus handelsrechtlichen Gründen wurde die Position „Sonstige Sonderposten, 
negativer Geschäfts- oder Firmenwert nach § 246 Abs. 1 S. 4 HGB“ 
[bs.eqLiab.otherSpecRes.negGoodwillHGBs246_1sent4] eingefügt, die für steuerliche 
Zwecke gesperrt wurde (notPermittedFor = steuerlich). 


 Die in der Ergänzungstaxonomie EBV vorhandene Position „Sonderposten für 
unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte“ 
[bs.eqLiab.specResEmissionRights] erhält die Auszeichnung „notPermittedFor = 
steuerlich“. Die Mussfeldeigenschaft wurde gelöscht. 
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 Mehrere Positionen, die nur bei Übermittlung der Ergänzungstaxonomie EBV zugelassen 
sind, waren bisher für alle Rechtsformarten zugelassen. Hier erfolgt eine Korrektur der 
Rechtsformauszeichnung, d.h. es wird in diesen Fällen nur noch die legalFormKST 
zugelassen. 


 Für PBV und KHBV wurde in der Ergänzungstaxonomie unterhalb der Position 
„Wertpapiere des Umlaufvermögens“ [bs.ass.currAss.securities] die HGB-Position 
„Anteile an verbundenen Unternehmen“ als davon-Position dupliziert, weil PBV und 
KHBV hier lediglich davon-Positionen vorsehen. Die bisherige Position „Anteile an 
verbundenen Unternehmen“ [bs.ass.currAss.securities.affil] wird jedoch auch weiterhin 
für die Branchen KHBV und PBV zulässig sein, da Kapitalgesellschaften gem. § 1 Abs. 3 
KHBV/§ 8 PBV auch nach den Vorschriften des HGB bilanzieren können.  


Die Position „Wertpapiere des Umlaufvermögens, davon zweckgebunden nach dem 
KHG“ [bs.ass.currAss.securities.KHG] ist hingegen in der KHBV nicht vorgesehen und 
erhält daher die Auszeichnung validThrough = 30.12.2021 und kann nach Zeitablauf 
gelöscht werden. 


4. Änderungen in der Kern- und Ergänzungstaxonomie (GAAP / BRA) – GuV 


 Die Positionen „Genossenschaftliche Rückvergütung an Mitglieder“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.cooperative.Refunds.member], „…, an Übrige“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.cooperative.Refunds.other] und „…, nicht zuordenbar“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.cooperative.Refunds.misc] wurden mangels 
Anwendungsfall gelöscht (GKV und UKV) und die definitionGuidance sowie die 
Mussfeldauszeichnung der Oberposition entsprechend angepasst. 


 Für die Unterpositionen der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV), andere 
sonstige betriebliche Aufwendungen“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.miscellaneous] wurde eine eigene Position 
„sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV), Veräußerungskosten bei Anteilen an 
Kapitalgesellschaften“ [is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.disposalCorp] 
geschaffen und die Unterpositionen dorthin verschoben. 


 Um den Gleichlauf zwischen Gesamtkostenverfahren (GKV) und Umsatzkostenverfahren 
(UKV) zu wahren, wurden im UKV bei mehreren Positionen die Bezeichner entsprechend 
angepasst. 


 In der Ergänzungstaxonomie Land- und Forstwirtschaft (LuF) wurden zahlreiche 
Positionen zu Zulagen und Zuschüsse aus dem BMEL-Abschluss in die Taxonomie 
übernommen, um einen entsprechenden Abgleich zu ermöglichen. Die Darstellung in der 
Taxonomie entspricht insoweit dem BMEL-Abschluss. 


 Die Ergänzungstaxonomie enthält für die PBV folgende Änderungen: 
o Es wurde eine neue Position „Aufwendungen für Instandhaltung und 


Instandsetzung“ [is.netIncome.regular.operatingTC.maintenance] entsprechend 
der PBV auf Ebene 5 eingeführt. Die neue Position umfasst auch vergleichbare 
Fremdreparaturen. Die Position wurde um die Unterpositionen „Aufwendungen für 
Instandhaltung und Instandsetzung, Aufwendungen für Instandhaltung und 
Instandsetzung für Grundstücke und Gebäude“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.maintenance.landBuildings], „Aufwendungen 
für Instandhaltung und Instandsetzung, Aufwendungen für Instandhaltung und 
Instandsetzung (ohne Grundstücke)“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.maintenance.withoutLandBuildings] und der 
Auffangposition „nicht zuordenbar“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.maintenance.misc] ergänzt. Die 
entsprechenden Positionen in der Kerntaxonomie wurden folglich für die Branche 
PBV als unzulässig gekennzeichnet.  
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o Da die Positionen „Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (GKV)“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.centralServices], „Steuern, 
Abgaben, Versicherungen (GKV)“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.taxes], „Sachaufwendungen 
für Hilfs- und Nebenbetriebe (GKV)“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.materialCostsForAuxiliaryB
usinesses] sowie „Mieten, Pacht, Leasing (GKV)“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.rent] gemäß der PBV nicht 
in die Berechnung des Rohergebnisses einfließen, wurden sie von Ebene 6 auf 
Ebene 5 verschoben. Zudem wurde die Position „Steuern, Abgaben, 
Versicherungen (GKV)“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.taxes] aufgeteilt und 
entsprechend der Kerntaxonomie Unterpositionen und Mussfelder eingefügt.  


 In der KHBV wurde unterhalb der Position „Steuern“ [is.netIncome.taxesKHBV] eine 
Auffangposition „Steuern, nicht zuordenbar“ [is.netIncome.taxes.misc] ergänzt. 


 Für Wohnungsunternehmen wurden in die MicroBilG-Sicht der Ergänzungstaxonomie die 
Positionen „Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit 
fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (GKV)“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.changePropertyHeldTo
Sale.increase] und „Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten 
Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (GKV)“ 
[is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.changePropertyHeldTo
Sale.decrease] aufgenommen und den sonstigen Erträgen bzw. den sonstigen 
Aufwendungen zugeordnet. 


5. Änderungen im Berichtsteil steuerliche Gewinnermittlung (außerbilanzielle Zu- und 
Abrechnungen) (GAAP / BRA / FI / PI) 


 Zur Angleichung an die Behandlung von Körperschaften in den 
Körperschaftsteuervordrucken wurden für Einzelgewerbetreibende und 
Personengesellschaften / Mitunternehmerschaften Positionen zur Abrechnung und 
Zurechnung nach §§ 4c, 4d und 4e EStG ergänzt. 


 Als Ausfluss des zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes (Verlängerung der Investitionsfrist 
nach § 7g EStG) wurde eine neue Position „Hinzurechnungen aus dem 4. 
vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ 
[fpl.additions.releaseInvestmentDeductionEStG7g_2.reversal4PrevYear] ergänzt . 
Fachliche Erläuterungen enthält der FAQ zu § 7g EStG (www.esteuer.de/#finanzantrag). 


6. Änderungen im Berichtsteil steuerlicher Betriebsvermögensvergleich (GAAP / 
BRA / FI / PI / INS) 


 Zur Position „Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage“ 
[BVV.profitLoss.EStG6b] wurde die Ausprägung „legalFormKSt = true“ gelöscht. 
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7. Änderungen in den Berichtsteilen Bilanz, GuV und Anhang der Spezialtaxonomien 
(FI / PI / INS) 


 Alle vorstehenden Änderungen wurden – soweit übertragbar – analog auch auf die 
Spezialtaxonomien übertragen.  
 


Taxonomie für Kreditinstitute (FI-Modul): 


 Unterhalb der Position „12. Eigenkapital, a) Eingefordertes Kapital“ 
[bsBanks.eqLiab.equity.calledCapital] wurde eine neue Position „12. Eigenkapital, a) 
Eingefordertes Kapital, eigene Anteile, offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt“ 
[bsBanks.eqLiab.equity.calledCapital.ownInterests] eingefügt und als Mussfeld 
ausgezeichnet. Als Folge dessen erhält die Oberposition die Auszeichnung 
Summenmussfeld. 


 Bei den Positionen „7. Rückstellungen, c) andere Rückstellungen, 
Aufwandsrückstellungen“ [bsBanks.eqLiab.accruals.other.expenditure] und „10. 
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen, b) andere Verwaltungsaufwendungen, 
Zuführungen zu Aufwandsrückstellungen“ [isBanks.adminExp.other.provisions] wurde die 
Auszeichnung notPermittedFor = steuerlich gelöscht und die Referenzierung angepasst. 
Zudem wurde die Position „7. Rückstellungen, b) Steuerrückstellungen, nicht zuordenbar“ 
[bsBanks.eqLiab.accruals.tax.misc] ergänzt. 


 Die Position „10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen, b) andere 
Verwaltungsaufwendungen, Aufwendungen aus Währungsumrechnungen“ 
[isBanks.adminExp.other.exchange] wurde in der GuV gelöscht. Aufwendungen aus 
Währungsumrechnungen können unter der bisher schon bestehenden Position „12. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen, darunter Aufwendungen für 
Währungsumrechnungen“ [isBanks.otherCost.currencyTranslation] übermittelt werden. 


 In der GuV wurde auf Ebene 3 die rechnerisch nicht verknüpfte Position „12. sonstige 
betriebliche Aufwendungen, darunter genossenschaftliche Rückvergütung“ 
[isBanks.otherCost.refundsCoop] und auf Ebene 2 die Position „28b. 
Vorabausschüttung/beschlossene Ausschüttung im laufenden Geschäftsjahr“ 
[isBanks.distributionForCurrentYear] eingefügt und jeweils als Mussfeld ausgezeichnet. 


 Außerdem erfolgte eine Anpassung an das Investmentsteuergesetz. In diesem 
Zusammenhang wurde die Rücklagenposition „12. Eigenkapital, l) steuerfreie Rücklage 
nach InvStG 2018“ [bsBanks.eqLiab.equity.InvStG] gelöscht und - in Anlehnung an die 
Kerntaxonomie - auf der Aktiva die Position „21. Rücklagen nach 
Investmentsteuergesetz“ [bsBanks.ass.InvStG] und auf der Passiva die Position „15. 
Rücklagen nach Investmentsteuergesetz“ [bsBanks.eqLiab.equity.InvStG] eingefügt. Die 
neuen Positionen wurden wie die bisherige Position als Mussfelder ausgestaltet. Zudem 
wurden die Referenzierungen angepasst. 


 


Taxonomie für Zahlungsinstitute (PI-Modul): 


 Die Angaben im Bezeichner „Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ wurde an die aktuelle Version des ZAG angepasst. 


 Bei den Positionen „Zuführungen zu Aufwandsrückstellungen“ 
[isPi.adminExp.paymServicesAndEMoney.other.provisions] und 
[isPi.adminExp.otherOperations.other.provisions] wurde die Auszeichnung 
notPermittedFor = steuerlich gelöscht und die definitionGuidance und Referenzierung 
angepasst. 


 Analog dem Formblatt 1 der RechZahlV wurde unterhalb der Position „11. Eigenkapital“ 
(Ebene 3) eine neue Ebene „a) Eingefordertes Kapital“ [bsPi.eqLiab.equity.called] 
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eingefügt. Dadurch verschieben sich die bestehenden Ebenen. Zudem wurde auf Ebene 
5 eine neue Position „eigene Anteile, offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt“ 
[bsPi.eqLiab.equity.subscribed.ownSharesDeducted] eingefügt. 


 Entsprechend der Kern- und Ergänzungstaxonomie wurden die außerplanmäßigen 
Abschreibungen um die Unterposition „darunter Abzugsbetrag nach § 6b EStG“ 
[isPi.deprAmFixAss.paymServicesAndEMoney.deductionEStG6b] und 
[isPi.deprAmFixAss.otherOperations.deductionEStG6b] ergänzt. 


 In der GuV wurde auf Ebene 3 die rechnerisch nicht verknüpfte Position „darunter 
genossenschaftliche Rückvergütung“ [isPi.otherCost.royalties.coopRefund] und auf 
Ebene 2 die Position „25a. Vorabausschüttung/beschlossene Ausschüttung im laufenden 
Geschäftsjahr“ [isPi.dividendsPlanned] eingefügt und letztere als Mussfeld 
ausgezeichnet. 


 Außerdem erfolgte eine Anpassung an das Investmentsteuergesetz. In diesem 
Zusammenhang wurde die Rücklagenposition „k) steuerfreie Rücklage nach InvStG 
2018“ [bsPI.eqLiab.equity.deficitNotCoveredByCapital.InvStG] gelöscht und - in 
Anlehnung an die Kerntaxonomie - auf der Aktiva die Position „19. Rücklagen nach 
Investmentsteuergesetz“ [bsPi.ass.resInvStG] und auf der Passiva die Position „14. 
Rücklagen nach Investmentsteuergesetz“ [bsPi.eqLiab.resInvStG] eingefügt. Die neuen 
Positionen wurden wie die bisherige Position als Mussfelder ausgestaltet. Zudem wurden 
die Referenzierungen angepasst. 


 Daneben wurden noch weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt. 
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Die Unwetterereignisse im Juli 2021 in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen haben zu flächendeckenden Zerstörungen und zu einem Kollaps der Versorgung in 
den betroffenen Gebieten geführt. 
 
Zur Unterstützung der Bewältigung des außergewöhnlichen und parallel zur Corona-
Pandemie eingetretenen Unwetterereignisses gilt unter Bezugnahme auf das Ergebnis der 
Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder Folgendes: 
 
I. Überlassung von Wohnraum 
 
1. Für Nutzungsänderungen von Unternehmen der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit 
der Bewältigung der Flutkatastrophe vom Juli 2021 wird gem. § 163 AO aus sachlichen 
Billigkeitsgründen bis zum 31. Dezember 2021 von der Besteuerung einer unentgeltlichen 
Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a UStG und einer Vorsteuerkorrektur nach § 15a UStG 
abgesehen, wenn und soweit der Sachverhalt in einer Nutzung zur Bewältigung der 
Flutkatastrophe begründet ist.  
 
Diese Billigkeitsregelung ist auch auf Vorsteuern aus laufenden Kosten anzuwenden. 
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öffentlichen Hand entsprechend anzuwenden, sofern die Nutzungsüberlassung unentgeltlich 
erfolgt. 
 
 
2. Von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrektur nach 
§ 15a UStG wird im Billigkeitswege ebenfalls befristet bis zum 31. Dezember 2021 
abgesehen, wenn private Unternehmen Unterkünfte, die für eine umsatzsteuerpflichtige 
Verwendung vorgesehen waren (Hotelzimmer, Ferienwohnungen o.ä.), unentgeltlich 
Personen zur Verfügung stellen, die infolge der Flutkatastrophe vom Juli 2021 obdachlos 
geworden sind oder als Helfer in den Krisengebieten tätig sind. 
 
Beabsichtigen diese Unternehmer bereits bei Bezug von Nebenleistungen (Strom, Wasser 
o.ä.) eine unentgeltliche Beherbergung von Flutopfern oder Helfern, wird ausnahmsweise 
unter den oben genannten Bedingungen und den weiteren Voraussetzungen des § 15 des 
Umsatzsteuergesetzes ebenfalls befristet bis 31. Dezember 2021 zusätzlich im Billigkeitswege 
ein entsprechender Vorsteuerabzug für Vorsteuern aus laufenden Kosten gewährt. Die 
folgende unentgeltliche Wertabgabe wird nach dem vorangegangenen Absatz im 
Billigkeitswege nicht besteuert. 
 
II. Unentgeltliche Verwendung von dem Unternehmen zugeordneten Gegenständen 
(Investitionsgütern) zur Suche und Rettung von Flutopfern, Beseitigung der 
Flutschäden 
 
Bei der unentgeltlichen Verwendung von dem Unternehmen zugeordneten Gegenständen 
(Investitionsgütern), die zuvor zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben 
(z.B. die unentgeltliche Überlassung von Baufahrzeugen), zur Bewältigung der 
unwetterbedingten Schäden und Folgen der Flutkatastrophe vom Juli 2021, die außerhalb des 
Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf des durch die Unwetter betroffenen 
Personals, wird im Billigkeitswege befristet bis zum 31. Oktober 2021 auf die Besteuerung 
einer unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet. 
 
III. Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung (z.B. Personalgestellung) 
 
Bei der unentgeltlichen Erbringung einer sonstigen Leistung durch den Unternehmer (z.B. 
Personalgestellung, Aufräumarbeiten mit eigenem Gerät und Personal) für Zwecke, die 
unmittelbar der Bewältigung der unwetterbedingten Schäden und Folgen der Flutkatastrophe 
vom Juli 2021 dienen, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf 
des durch die Unwetter betroffenen Personals, wird im Billigkeitswege befristet bis zum 
31. Oktober 2021 auf die Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet. 
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IV. Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2021 
 
Bei Unternehmen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, kann auf entsprechenden 
Antrag die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 2021 ggf. bis auf Null herabgesetzt werden, 
ohne dass die gewährte Dauerfristverlängerung durch die Erstattung bzw. Festsetzung auf 
Null berührt wird. 
 
V. Sachspenden 
 
Bei unentgeltlichen Zuwendungen aus einem Unternehmen nach § 3 Abs. 1b UStG, die  


• im Zeitraum vom 15. Juli 2021 bis 31. Oktober 2021  
erfolgen, wird aus Billigkeitsgründen auf eine Besteuerung verzichtet, wenn es sich bei den 
gespendeten Gegenständen um 


• Lebensmittel, Tierfutter, 
• für den täglichen Bedarf notwendige Güter (insbesondere Hygieneartikel, 


Reinigungsmittel, Kleidung, Geschirr oder medizinische Produkte) oder 
• zur unmittelbaren Bewältigung des Unwetterereignisses sachdienliche 


Wirtschaftsgüter (z.B. Pumpen, Werkzeug, Maschinen) 
handelt und  


• die Gegenstände den unmittelbar von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen 
zugutekommen. 


 
Beabsichtigen Unternehmer bereits bei Bezug oder Herstellung der gespendeten Waren eine 
entsprechende unentgeltliche Weitergabe, wird unter den gleichen Bedingungen und den 
weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG ein entsprechender Vorsteuerabzug im 
Billigkeitswege gewährt. 
 
Es bestehen keine Bedenken, diese Regelungen auch in die aus Anlass der Flutkatastrophe im 
Juli 2021 herausgegebenen Erlasse der Länder aufzunehmen. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - BMF-Schreiben/Allgemeines zum Herunterladen bereit. 
 
Im Auftrag  
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL 


FAX 


E-MAIL 


DATUM 21. Juli 2021 


BETREFF   Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten nach R 9.9 Absatz 2 Lohnsteuer-
Richtlinien (LStR); 
Änderung der  maßgebenden Beträge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und 
sonstige Umzugsauslagen ab 1. April 2021 sowie 1. April 2022  


GZ IV C 5 - S 2353/20/10004 :002 
DOK 2021/0281734 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur Anwendung der 
§§ 6 bis 10 des Bundesumzugskostengesetzes (BUKG) für Umzüge ab 1. April 2021 bzw.  
1. April 2022 Folgendes: 


Maßgeblich für die Ermittlung der Pauschalen ist der Tag vor dem Einladen des Umzugsguts. 


1. Der Höchstbetrag nach § 9 Absatz 2 BUKG, der für die Anerkennung von Auslagen für 
den durch den Umzug bedingten zusätzlichen Unterricht für ein Kind des Berechtigten 
(nach § 6 Absatz 3 Satz 2 BUKG) maßgebend ist, beträgt ab 


• 1. April 2021 1.160 € 
• 1. April 2022 1.181 €. 


2. Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt: 


a) Für Berechtigte (§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BUKG) 


• ab 1. April 2021 870 € 
• ab 1. April 2022 886 €. 
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Seite 2 b) Für jede andere Person (Ehegatte, der Lebenspartner sowie die ledigen Kinder, Stief-
und Pflegekinder, die auch nach dem Umzug mit dem Berechtigten in häuslicher 
Gemeinschaft leben (§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BUKG) 


• ab 1. April 2021  580 € 
• ab 1. April 2022 590 €. 


3. Für Berechtigte, die am Tage vor dem Einladen des Umzugsgutes keine Wohnung hatten 
oder nach dem Umzug keine eigene Wohnung eingerichtet haben, beträgt die 
Pauschvergütung nach § 10 Absatz 2 BUKG: 


• ab 1. April 2021  174 € 
• ab 1. April 2022 177 €. 


Das BMF-Schreiben vom 20. Mai 2020 - IV C 5 - S 2353/20/10004 :001; DOK: 2020/0504692 
- (BStBl I Seite 544) ist auf Umzüge nicht mehr anzuwenden, bei denen der Tag vor dem Ein-
laden des Umzugsguts nach dem 31. März 2021 liegt. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 







